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Gesetz zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor
durch Zahlungen des Bundes und Erhebung von Umlagen
(Energiefinanzierungsgesetz - EnFG)

EnFG
Ausfertigungsdatum: 20.07.2022
Vollzitat:

"Energiefinanzierungsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. 1 S. 1237, 1272), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 21. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 51) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 11 G v. 8.5.2024 | Nr. 151

Hinweis: Anderung durch Art. 8 G v. 21.2.2025 | Nr. 51 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht
abschliefend bearbeitet

FuBnote
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2023 +++)
(+++ § 54: Zur Anwendung vgl. § 4 Abs. 6 Satz 3 AusglMechV 2015 +++)

Das G wurde als Artikel 3 des G v. 20.7.2022 | 1237 vom Bundestag beschlossen. Es tritt gem. Art. 20 Abs. 1 Satz
1 dieses G am 1.1.2023 in Kraft.
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz dient der Finanzierung der nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz sowie im Zusammenhang mit der Offshore-Netzanbindung entstehenden Ausgaben der
Netzbetreiber. Zu diesem Zweck regelt dieses Gesetz

1. die Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs und des KWKG-Finanzierungsbedarfs,
2. den Ausgleich des EEG-Finanzierungsbedarfs durch Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland,

3. den Ausgleich des KWKG-Finanzierungsbedarfs und der Offshore-Anbindungskosten durch die Erhebung
von Umlagen,

die Verringerung oder Begrenzung von Umlagen bei ihrer Erhebung und
den weiteren Ausgleichsmechanismus.

(2) Dieses Gesetz dient zudem der voriibergehenden anteiligen Finanzierung der Ubertragungsnetzkosten fiir das
Jahr 2023, soweit das Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes keine ausreichenden
Mittel zur Deckung des Finanzierungsbedarfs aufweisen sollte. Dazu regelt dieses Gesetz, dass die auf dem
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Bankkonto nach § 47 fiir die Finanzierung der Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zur Verfliigung
stehenden Mittel bis zu einem Betrag, den die Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Bescheides vom 9.
Oktober 2020 als Zuschuss zur Absenkung der EEG-Umlage geleistet hat, auch fur die voribergehende anteilige
Finanzierung der Ubertragungsnetzkosten fiir das Jahr 2023 verwendet werden diirfen.

§ 2 Begriffshestimmungen

Im Sinn dieses Gesetzes sind oder ist

1.

10.

.Decken des Stromverbrauchs in besonderer Weise durch erneuerbare Energien“ das Decken von
mindestens 50 Prozent des Stromverbrauchs durch ungeférderten Strom aus erneuerbaren Energien,
wobei mindestens

a) 5 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt wird, der aufgrund einer
unmittelbaren vertraglichen Beziehung mit dem Anlagenbetreiber geliefert wird; Anlagenbetreiber
und Verbraucher kénnen sich fr die Erfullung ihrer unmittelbaren vertraglichen Beziehung eines
Direktvermarktungsunternehmers im Sinn des § 3 Nummer 17 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
oder eines sonstigen Erflllungsgehilfen bedienen, oder

b) 2,5 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt wird, der auf dem in sich
abgeschlossenen Betriebsgelande der Abnahmestelle oder im Umkreis von 10 Kilometern zu
diesem Betriebsgelande erzeugt wird,

+EEG-Finanzierungsbedarf” der nach den Vorgaben der Anlage 1 ermittelte finanzielle Bedarf fir die
Forderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz fir ein
Kalenderjahr, wobei dieser auch einen negativen Wert annehmen kann,

»Energiemanagementsystem” eines der folgenden Systeme:

a) ein zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN 1SO 50001, Ausgabe Dezember 20181 ,

b) ein Umweltmanagementsystem nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 Uber die freiwillige Teilnahme
von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fiir Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprifung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der
Beschliisse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABI. L 342 vom 22.12.2009, S. 1), die
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2018/2026 (ABI. L 325 vom 20.12.2018, S. 18) geandert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung oder

) bei Unternehmen, die im letzten abgeschlossenen Geschaftsjahr weniger als 5 Gigawattstunden
Strom verbraucht haben, ein nicht zertifiziertes Energiemanagementsystem auf Basis der DIN EN

ISO 50005:20212 mindestens entsprechend Umsetzungsstufe 3 oder die Mitgliedschaft in einem

bei der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke angemeldeten Energieeffizienz- und
Klimaschutznetzwerk,

.erneuerbare Energien” erneuerbare Energien im Sinn des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes,

KWKG-Finanzierungsbedarf” der nach den Vorgaben der Anlage 1 ermittelte finanzielle Bedarf der
Forderung der Kraft-Warme-Kopplung nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz fur ein Kalenderjahr,

.KWKG-Umlage“ der als Aufschlag auf die Netzentgelte erhobene Betrag in Cent pro Kilowattstunde zur
Deckung des KWKG-Finanzierungsbedarfs,

.Netzbetreiber” Betreiber von Elektrizitatsversorgungsnetzen im Sinn des § 3 Nummer 2 des
Energiewirtschaftsgesetzes,

~Netznutzer” derjenige, der die Netznutzung fir die Netzentnahme von elektrischer Energie kontrahiert
hat und zur Zahlung der Netzentgelte verpflichtet ist,

»Netzentnahme” die Entnahme von elektrischer Energie aus einem Elektrizitatsversorgungsnetz mit
Ausnahme der Entnahme der jeweils nachgelagerten Netzebene,

,Offshore-Anbindungskosten” die Kosten, die Netzbetreiber nach § 17f des Energiewirtschaftsgesetzes
als Aufschlag auf die Netzentgelte gegenuber Letztverbrauchern im Sinn des § 3 Nummer 25 des
Energiewirtschaftsgesetzes geltend machen kdnnen,
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»Offshore-Netzumlage” der als Aufschlag auf die Netzentgelte erhobene Betrag in Cent pro Kilowattstunde
zur Finanzierung der Offshore-Anbindungskosten,

JPrufer” ein Wirtschaftsprifer, eine Wirtschaftspriufungsgesellschaft, ein genossenschaftlicher
Prifungsverband, ein vereidigter Buchprufer oder eine Buchprifungsgesellschaft,

.Register” das Marktstammdatenregister nach § 111e des Energiewirtschaftsgesetzes,

»Schienenbahn” jedes Unternehmen, das zum Zweck des Personen- oder Glterverkehrs Fahrzeuge wie
Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen, Stralenbahnen oder nach ihrer Bau- und Betriebsweise ahnliche
Bahnen auf Schienen oder die flir den Betrieb dieser Fahrzeuge erforderlichen Infrastrukturanlagen
betreibt,

»selbstandiger Teil eines Unternehmens” ein Teilbetrieb mit eigenem Standort oder ein vom brigen
Unternehmen am Standort abgegrenzter Betrieb mit den wesentlichen Funktionen eines Unternehmens,
der

a) jederzeit als rechtlich selbstandiges Unternehmen seine Geschafte fiihren kdnnte,
b) seine Erldése wesentlich mit externen Dritten erzielt und Uber eine eigene Abnahmestelle verflgt,

) eine eigene Bilanz und eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung in entsprechender Anwendung
der fur alle Kaufleute geltenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs aufstellt und

d) die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in entsprechender Anwendung der §§ 317 bis 323
des Handelsgesetzbuchs prifen lasst,

,Ubertragungsnetzbetreiber Betreiber von Ubertragungsnetzen im Sinn des § 3 Nummer 10a des

Energiewirtschaftsgesetzes,

~Umlagen” die KWKG-Umlage und die Offshore-Netzumlage,

Lungeforderter Strom*“ Strom,

a) fur den keine Zahlung in Anspruch genommen wird
aa) nach § 19 oder § 50 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,

bb)  nach einer Bestimmung, die den in Doppelbuchstabe aa genannten Bestimmungen in
frheren Fassungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entspricht, oder

cc) nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz oder

b) der aulBerhalb des Bundesgebiets erzeugt worden ist und die Vorgaben des Artikels 19 Absatz
7 und 9 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11.
Dezember 2018 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom
21.12.2018, S. 82) erfillt,

L2Unternehmen” jeder Rechtstrager, der einen nach Art und Umfang in kaufmannischer Weise
eingerichteten Geschaftsbetrieb unter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nachhaltig mit
eigener Gewinnerzielungsabsicht betreibt,

LUnternehmen in Schwierigkeiten” Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinn der Mitteilung der
Kommission - Leitlinien fur staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller
Unternehmen in Schwierigkeiten (ABI. C 249 vom 31.7.2014, S. 1),

JVerteilernetzbetreiber” Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen im Sinn des § 3 Nummer 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes,

Jwirtschaftlich durchfiihrbare MaBnahme" jede MaBnahme, die bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im
Rahmen des Energiemanagementsystems nach héchstens 90 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer
einen positiven Kapitalwert aufweist, der unter Zugrundelegung der DIN EN 17463, Ausgabe Dezember

20213 , ermittelt worden ist.

Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen
Nationalbibliothek archivmaRig gesichert niedergelegt.

Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen
Nationalbibliothek archivmaBig gesichert niedergelegt.
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3 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen
Nationalbibliothek archivmaRig gesichert niedergelegt.

§ 3 SorgfaltsmaRBstab

Die Netzbetreiber missen bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns anwenden.

Teil 2
Ermittlung der Finanzierungsbedarfe

§ 4 Ermittlung und Mitteilung der Finanzierungsbedarfe

Die Ubertragungsnetzbetreiber ermitteln und teilen bis zum 30. September eines Kalenderjahres mit:

1. dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz den EEG-Finanzierungsbedarf fiir das jeweils
folgende Kalenderjahr,

2. dem Bundesministerium fir Ernahrung und Landwirtschaft die Summe der im jeweils vorangegangenen
Kalenderjahr gezahlten Anschlussférderung fur Gullekleinanlagen nach Abschnitt 3a der Erneuerbare-
Energien-Verordnung,

3. dem Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle den KWKG-Finanzierungsbedarf fir das jeweils
folgende Kalenderjahr und

4, der Bundesnetzagentur den EEG-Finanzierungsbedarf, den KWKG-Finanzierungsbedarf und die Offshore-
Anbindungskosten fur das jeweils folgende Kalenderjahr.

§ 5 Beweislast

Ist die Notwendigkeit oder die Hohe einzelner Positionen bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs,
des KWKG-Finanzierungsbedarfs oder der Offshore-Anbindungskosten streitig, trifft die Beweislast die
Ubertragungsnetzbetreiber. Soweit in die Ermittlung dieser Finanzierungsbedarfe auch Daten und Prognosen
unabhangiger Dritter einflieBen, ist Satz 1 nicht anzuwenden, wenn diese Daten und Prognosen unverandert
Ubernommen wurden und die Ubertragungsnetzbetreiber keine Kenntnis von der Unrichtigkeit oder
Unvollstandigkeit dieser Daten oder Prognosen haben oder haben mussten.

Teil 3
Ausgleich durch Zahlungen des Bundes

§ 6 Ausgleichsanspruch

(1) Die Ubertragungsnetzbetreiber haben gegen die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf Ausgleich
des Differenzbetrages zwischen ihren tatsachlichen Einnahmen nach den Nummern 2 und 4 der Anlage 1

und ihren tatsachlichen Ausgaben nach den Nummern 3 und 5 der Anlage 1 fur ein Kalenderjahr. Wenn

der Differenzbetrag nach Satz 1 positiv ist, hat die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch gegen die
Ubertragungsnetzbetreiber auf Ausgleich in Hohe dieses Betrages, héchstens jedoch in Hohe der Summe der
Zahlungen, die die Bundesrepublik Deutschland zur Deckung des EEG-Finanzierungsbedarfs nach diesem Gesetz
oder vor dem 1. Januar 2023 zur Absenkung der EEG-Umlage nach § 3 Absatz 3 Nummer 3a der Erneuerbare-
Energien-Verordnung in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung an die Ubertragungsnetzbetreiber
geleistet hat und noch nicht zuriickgezahlt wurde. Von dem Anspruch nach Satz 1 sind die Kosten fur

die Anschlussférderung von Gillekleinanlagen nach Abschnitt 3a der Erneuerbare-Energien-Verordnung
ausgenommen; diese Kosten werden nach MaBRgabe des § 8 ausgeglichen.

(2) Die Ubertragungsnetzbetreiber tibermitteln der Bundesnetzagentur und dem Bundesministerium fir
Wirtschaft und Klimaschutz bis zum 31. Marz eines Kalenderjahres flr das jeweils vorangegangene Kalenderjahr
eine gemeinsame und von einem Prifer geprifte Kontoabrechnung fur den sich nach Absatz 1 Satz 1 oder 2
ergebenden Anspruch. Die Bundesnetzagentur prift die Hohe der Kontoabrechnung auf Plausibilitat und teilt
das Ergebnis der Prifung den Ubertragungsnetzbetreibern und dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Klimaschutz innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Kontoabrechnung mit. § 62 dieses Gesetzes und § 85
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bleiben unberihrt.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 wird vier Wochen nach Abgabe der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 2,
spatestens aber drei Monate nach Zugang der Kontoabrechnung nach Absatz 2 Satz 1, fallig. Die Bundesrepublik
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Deutschland kann auch vor dem Eintritt der Falligkeit leisten. Sie kann in Ausnahmefallen mit befreiender Wirkung
gegenuber allen Ubertragungsnetzbetreibern an einen Ubertragungsnetzbetreiber leisten. Der Anspruch nach
Absatz 1 Satz 2 wird vier Wochen nach Abgabe der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 2 fallig.

FuBnote

(++++ § 6 Abs. 3 Satz 2 und 3: Zur Anwendung vgl. § 8 Satz 3 +++)
§ 7 Abschlagszahlungen

(1) Auf den zu erwartenden Anspruch nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 2 kénnen bereits wahrend des
anspruchsgegenstandlichen Kalenderjahres angemessene Abschlagszahlungen verlangt werden.
Abschlagszahlungen kénnen auch einen negativen Wert annehmen.

(2) Unbeschadet von Absatz 3 sollen die Abschlagszahlungen nach Absatz 1 insgesamt dem flr dieses
Kalenderjahr verdéffentlichten EEG-Finanzierungsbedarf entsprechen. Soweit sich die Héhe und die Falligkeit der
Abschlagszahlungen nicht aus dem 6ffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ergeben,
sind die Abschlagszahlungen in zwdlIf gleichen Teilen jeweils zum 10. eines Kalendermonats zu leisten.

(3) Die Ubertragungsnetzbetreiber und die Bundesrepublik Deutschland kénnen eine Anpassung der Héhe und
der Falligkeit der Abschlagszahlungen verlangen, wenn die Entwicklung der Salden der Bankkonten nach § 47
Absatz 1 Satz 1 dies erforderlich macht. Eine Anpassung kann insbesondere dann verlangt werden, wenn die
Salden der Bankkonten Uber einen langeren Zeitraum oder in nicht unerheblicher H6he unterhalb oder oberhalb
der erforderlichen Liquiditat liegen.

(4) Fiir die Zwecke des Absatzes 3 (ibermitteln die Ubertragungsnetzbetreiber dem Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Klimaschutz und der Bundesnetzagentur regelmaRig eine Simulation Uber die voraussichtliche
Entwicklung der Salden der Bankkonten nach § 47 Absatz 1 Satz 1 bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres.

§ 8 Ausgleich der Anschlussforderung der Giillekleinanlagen

Die Ubertragungsnetzbetreiber haben gegen die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf Ausgleich der
Kosten flir die Anschlussforderung von Gullekleinanlagen nach Abschnitt 3a der Erneuerbare-Energien-Verordnung
fur ein Kalenderjahr. Der Anspruch wird am 31. Dezember des jeweils folgenden Kalenderjahres fallig. § 6 Absatz 3
Satz 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

§ 9 Offentlich-rechtliche Vertriage

(1) Nahere Bestimmungen zu den Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland nach den §§ 6 bis 8 werden in
offentlich-rechtlichen Vertragen zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern und der Bundesrepublik Deutschland
geregelt. Die Bundesrepublik Deutschland wird vertreten

1. bei dem Vertrag fur die Zahlungen nach den §§ 6 und 7 durch das Bundesministerium fur Wirtschaft und
Klimaschutz und

2. bei dem Vertrag fur die Zahlungen nach § 8 durch das Bundesministerium fur Erndhrung und
Landwirtschaft.

Die Vertrage bedlrfen des Einvernehmens mit dem Bundesministerium der Finanzen.

(2) Die Vertrage nach Absatz 1 enthalten insbesondere nahere Bestimmungen zu der Verteilung der Mittel
zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern. Der Vertrag nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 enthélt ferner
insbesondere nahere Bestimmungen zu dem Ausgleichsanspruch nach § 6 Absatz 1 und seiner Erflllung sowie zu
den Abschlagszahlungen nach § 7.

Teil 4
Ausgleich durch Erhebung von Umlagen und weiterer Ausgleichsmechanismus

Abschnitt 1
Ermittlung und Erhebung von Umlagen, Ausgleichsmechanismus

§ 10 Ermittlung von Umlagen

(1) Der KWKG-Finanzierungsbedarf und die Offshore-Anbindungskosten werden durch Umlagen ausgeglichen.
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(2) Die Umlagen werden von den Ubertragungsnetzbetreibern fiir das jeweils folgende Kalenderjahr transparent
und getrennt aus den jeweiligen Finanzierungsbedarfen und den umlagefahigen Netzentnahmemengen,
gewichtet nach der jeweils in Anwendung der Abschnitte 1 bis 4 dieses Teils anzuwendenden Héhe der Umlage, in
Cent pro Kilowattstunde ermittelt. Umlagen kénnen keinen negativen Wert annehmen.

§ 11 Veroffentlichung von Umlagen

Die Ubertragungsnetzbetreiber veréffentlichen auf ihrer gemeinsamen Internetseite bis zum 25. Oktober eines
Kalenderjahres die Hohe der nach diesem Gesetz zu erhebenden Umlagen fiir das jeweils folgende Kalenderjahr.

§ 12 Erhebung von Umlagen

(1) Die Netzbetreiber sind berechtigt, die nach § 11 veréffentlichten Umlagen bei der Berechnung der
Netzentgelte als jeweils eigenstandigen Aufschlag auf die Netzentnahme in Ansatz zu bringen.

(2) Abweichend von Absatz 1 sind zur Erhebung der nach den §§ 30 bis 36 begrenzten Umlagen auf die
Netzentnahme ausschlieRlich die Ubertragungsnetzbetreiber berechtigt, die die Umlagen als eigensténdige
Umlagen auf die Netzentnahme erheben. Die Ubertragungsnetzbetreiber sind ferner zur Erhebung der Umlagen
als eigenstandige Umlagen auf die Netzentnahme berechtigt

1. fur die Strommengen, die von einer nach Abschnitt 4 dieses Teils begrenzten Abnahmestelle an eine nicht
nach Abschnitt 4 dieses Teils begrenzte Abnahmestelle weitergeleitet werden, oder

2. far die Strommengen an Abnahmestellen, fur die fur das betreffende Kalenderjahr ein Antrag auf
Begrenzung nach Abschnitt 4 dieses Teils gestellt worden ist.

(3) Schienenbahnen und Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr, deren
nach § 37 oder § 38 begrenzte Verbrauchsstellen sich in den Netzen mehrerer Netzbetreiber befinden,
kénnen durch Erklarung gegeniiber den Ubertragungsnetzbetreibern bestimmen, dass die Erhebung der
Umlagen an den betroffenen Abnahmestellen durch die Ubertragungsnetzbetreiber nach Absatz 2 erfolgt.
Die Erkldrung muss spatestens bis zum 30. Juni eines Jahres erfolgen. Die Erhebung der Umlagen durch
die Ubertragungsnetzbetreiber erfolgt ab dem auf die Erklarung folgenden Kalenderjahr. Den betroffenen
Verteilernetzbetreibern muss eine Abschrift der Erkldrung unverzlglich von der Schienenbahn oder dem
Verkehrsunternehmen tbermittelt werden.

§ 13 Ausgleich von Finanzierungsbedarfen zwischen Verteilernetzbetreibern und
Ubertragungsnetzbetreibern

(1) Die Ubertragungsnetzbetreiber missen ihren nachgelagerten Verteilernetzbetreibern erstatten:

1. die nach § 6 Absatz 5, § 19, § 38d oder § 50 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes geleisteten Zahlungen
abzlglich der Rickzahlungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3, § 36h Absatz 2 und § 46 Absatz 1 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes,

die nach MaBgabe des Abschnitts 2 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes geleisteten Zahlungen und

3. die geleisteten Zahlungen abziglich der Riickzahlungen nach den Bestimmungen friherer Fassungen des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes, die den in den Nummern 1 und
2 genannten Bestimmungen entsprechen.

Als geleistete Zahlungen im Sinn des Satzes 1 gelten auch Forderungen eines Anlagenbetreibers auf Zahlung, die
durch Aufrechnung erloschen sind.

(2) Verteilernetzbetreiber missen vermiedene Netzentgelte nach § 18 der Stromnetzentgeltverordnung,

soweit sie nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Stromnetzentgeltverordnung nicht an Anlagenbetreiber
gewahrt werden und nach § 120 des Energiewirtschaftsgesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 der
Stromnetzentgeltverordnung ermittelt worden sind, an die vorgelagerten Ubertragungsnetzbetreiber auszahlen. §
11 Absatz 3 Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(3) Die Zahlungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3, soweit sie das Erneuerbare-Energien-Gesetz betreffen,
sind mit den Zahlungen nach Absatz 2 zu saldieren.

(4) Ist die Notwendigkeit oder die Hohe einzelner Positionen nach Absatz 1 oder Absatz 2 streitig, trifft die
Beweislast die Verteilernetzbetreiber.
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§ 14 Ausgleich zwischen Ubertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern

Die Ubertragungsnetzbetreiber haben einen finanziellen Anspruch auf Belastungsausgleich gegen die ihnen
unmittelbar oder mittelbar nachgelagerten Netzbetreiber in Hohe von deren Einnahmen aus:

1. der Summe der nach diesem Teil zu vereinnahmenden Umlagen auf Basis der tatsachlichen
Netzentnahmen einschlieBlich etwaiger Verzugszinsen,

2. etwaigen Erl6sen oder vermiedenen Aufwendungen aus der Verwertung des kaufmannisch
abgenommenen KWK-Stroms nach § 4 Absatz 2 Satz 4 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,

Zahlungen nach § 52 und § 55b des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und

den sonstigen Einnahmen im Zusammenhang mit den Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz und dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz sowie der auf Grund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnungen.

Als vereinnahmte Umlagen und sonstige Einnahmen im Sinn des Satzes 1 gelten auch Forderungen auf Zahlung
von Umlagen, die durch Aufrechnung erloschen sind.

§ 15 Ausgleich zwischen Ubertragungsnetzbetreibern

Die Ubertragungsnetzbetreiber und Betreiber von Ubertragungsnetzen im Sinn von § 3 Nummer 10 des
Energiewirtschaftsgesetzes haben untereinander einen finanziellen Anspruch auf Belastungsausgleich, wenn sie
jeweils bezogen auf die im Bereich ihrer Regelzone erhobenen Umlagen und die nach den o6ffentlich-rechtlichen
Vertragen nach § 9 jeweils erhaltenen Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland héhere Zahlungen nach den in
§ 13 Absatz 1 Satz 1 genannten Bestimmungen oder nach § 13 oder hdhere Offshore-Anbindungskosten zu leisten
hatten, als es dem Durchschnitt aller Ubertragungsnetzbetreiber entspricht.

§ 16 Abschlagszahlungen

(1) Auf die Zahlungen nach diesem Teil kann der berechtigte Netzbetreiber monatlich fur den jeweils
vorangegangenen Kalendermonat Abschlage in angemessenem Umfang verlangen.

(2) Wenn ein Netzbetreiber die fur die Festlegung der Abschlage erforderlichen Daten nicht oder nicht rechtzeitig
dem Ubertragungsnetzbetreiber mitgeteilt hat, richtet sich die Hohe der Abschlage im Rahmen der §§ 13 und 14
nach der Schatzung der Ubertragungsnetzbetreiber nach § 61.

(3) In den Fallen des § 12 Absatz 2 richtet sich die H6he der Abschlagszahlungen nach den von den
stromkostenintensiven Unternehmen prognostizierten und dem Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im
Rahmen des Antragsverfahrens nach Abschnitt 4 dieses Teils mitgeteilten Daten.

§ 17 Forderungseinwande und Aufrechnung

Einwande gegen Forderungen nach diesem Teil berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung unbeschadet des § 18 Absatz 1 nur, soweit die ernsthafte Mdglichkeit eines
offensichtlichen Fehlers besteht. Eine Aufrechnung gegen Forderungen nach diesem Teil ist nur zwischen
Netzbetreibern zulassig.

§ 18 Ruckforderung, Verzugszinsen

(1) Zahlt ein Ubertragungsnetzbetreiber einem Verteilernetzbetreiber mehr als nach den in § 13 Absatz 1 Satz

1 Nummer 1 bis 3 genannten Bestimmungen vorgeschrieben, muss er den Mehrbetrag zurtckfordern. Ist die
Zahlung in Ubereinstimmung mit dem Ergebnis eines Verfahrens der Clearingstelle nach § 81 Absatz 5 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder § 32a Absatz 5 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes erfolgt und beruht die
Rlckforderung auf der Anwendung einer nach der Zahlung in anderer Sache ergangenen héchstrichterlichen
Entscheidung, ist der Verteilernetzbetreiber berechtigt, insoweit die Einrede der Ubereinstimmung der
Berechnung der Zahlung mit einer Entscheidung der Clearingstelle flir Zahlungen zu erheben, die bis zum Tag
der hdchstrichterlichen Entscheidung geleistet worden sind. Der Rickforderungsanspruch verjahrt mit Ablauf
des zweiten auf die die Zahlung begriindende Stromerzeugung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht nach Satz 1
erlischt insoweit.

(2) Verteilernetzbetreiber und Netznutzer, die ihrer Pflicht zur Zahlung nach diesem Gesetz nicht rechtzeitig

nachgekommen sind, missen diese Geldschuld nach § 352 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs ab Eintritt der
Falligkeit verzinsen. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Falligkeit nicht eintreten konnte, weil der
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Verteilernetzbetreiber oder der Netznutzer seinen Mitteilungspflichten nach Teil 5 nicht oder nicht rechtzeitig
nachgekommen ist; ausschlieRlich zum Zweck der Verzinsung ist in diesem Fall die Geldschuld fur die Zahlung
spatestens am 1. Januar des Kalenderjahres als fallig zu betrachten, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die
Mitteilungspflicht zu erflillen gewesen ware.

§ 19 Jahresendabrechnung

(1) Die Jahresendabrechnungen der nach diesem Teil zu leistenden Zahlungen erfolgen fiir das jeweils
vorangegangene Kalenderjahr

1. zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern zum 31. August eines Kalenderjahres,

2. zwischen den Verteilernetzbetreibern und den Ubertragungsnetzbetreibern zum 31. August eines
Kalenderjahres,

3. zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern und den stromkostenintensiven Unternehmen zum 31. August
eines Kalenderjahres,

4, zwischen den Verteilernetzbetreibern und den Netznutzern nach den Bestimmungen des
Netznutzungsvertrages und

5. zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern einerseits und den Schienenbahnen und Verkehrsunternehmen

mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr andererseits zum 31. August eines Kalenderjahres,
sofern die Abrechnung nach § 12 Absatz 3 durch den Ubertragungsnetzbetreiber erfolgt.

(2) Die sich aus den Jahresendabrechnungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 ergebenden
Zahlungsanspriche mussen bis zum 15. September des Kalenderjahres ausgeglichen werden.

§ 20 Nachtragliche Korrekturen

(1) Bei der jeweils nachsten Abrechnung sind Anderungen der abzurechnenden Strommenge oder der
Zahlungsanspriiche zu bertcksichtigen, die sich aus folgenden Grinden ergeben:

1. aus Rickforderungen auf Grund von § 18 Absatz 1,
2. aus einer rechtskraftigen Gerichtsentscheidung im Hauptsacheverfahren,
3. aus dem Ergebnis eines zwischen den Verfahrensparteien durchgefluhrten Verfahrens bei der

Clearingstelle nach § 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
oder § 32a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,

4, aus einer Entscheidung der Bundesnetzagentur nach § 62 dieses Gesetzes, § 85 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder § 31b des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,

aus einem vollstreckbaren Titel, der erst nach der Abrechnung nach § 15 ergangen ist,

aus einer nach § 26 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu einem spateren Zeitpunkt fallig
gewordenen Zahlung oder

7. aus der unstreitigen Korrektur fehlerhafter oder unvollstandiger Angaben.

(2) Ergeben sich durch die Verbrauchsabrechnungen der Netzbetreiber gegenuber den Netznutzern
Abweichungen gegenuber den Strommengen, die einer Endabrechnung nach § 19 zugrunde liegen, sind diese
Anderungen bei der jeweils nachsten Abrechnung zu berlcksichtigen.

FuBBnote

(+++ § 20: Zur Anwendung vgl. § 49 Satz 2 +++)

Abschnitt 2
Erhebung von Umlagen in Sonderfallen

§ 21 Umlageerhebung bei Stromspeichern und Verlustenergie

(1) FUr die Netzentnahme von Strom, der in einem Kalenderjahr zum Zweck der Zwischenspeicherung in einem
elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher verbraucht wird, verringert sich der
Anspruch auf Zahlung der Umlagen in dem Umfang auf null, in dem Strom, der in dem Stromspeicher in diesem
Kalenderjahr erzeugt wird, in ein Netz eingespeist wird. Werden in dem Stromspeicher Strommengen, fur die
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unterschiedlich hohe Anspriche auf Zahlung von Umlagen bestehen, verbraucht, entfallt die Pflicht zur Zahlung
der Umlagen in dem Verhaltnis des Verbrauchs der unterschiedlichen Strommengen zueinander.

(2) Fur die Netzentnahme von Strom, der zum Zweck der Zwischenspeicherung in einem elektrischen,
chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher verbraucht wird, verringert sich der Anspruch auf
Zahlung der Umlagen auf null, soweit die in dem Stromspeicher gespeicherte Energie nicht wieder entnommen
wird (Stromspeicherverlust). Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Absatz 1 ist entsprechend auf Ladepunkte fir Elektromobile mit den MaRgaben anzuwenden, dass
ausschlieBlich fur die Zwecke des Absatzes 1

1. Ladepunkte Stromspeichern gleichzusetzen sind,

2. der Verbrauch von Uber einen Ladepunkt bezogenem Strom in einem Elektromobil als in dem Ladepunkt
verbraucht gilt und

3. der in dem Elektromobil erzeugte und Uber den Ladepunkt in ein Netz eingespeiste Strom als in dem
Ladepunkt erzeugt gilt.

(4) Der Anspruch auf Zahlung der Umlagen verringert sich nach den Absatzen 1 bis 3 nur, wenn der Netznutzer
seine Mitteilungspflichten nach Teil 5 erflllt hat. § 46 Absatz 1 ist mit der MalRgabe entsprechend anzuwenden,
dass samtliche Strommengen, die bei der Anwendung von Absatz 1 in Ansatz gebracht werden, mess- und
eichrechtskonform erfasst oder abgegrenzt werden missen. Die Strommenge, die im Sinn des Absatzes 1

Satz 1 zum Zweck der Zwischenspeicherung dem Netz entnommen wird, ist nach den folgenden MalRgaben zu
bestimmen:

1. sie ist fUr jedes 15-Minuten-Intervall anhand der tatsachlichen Netzentnahme und des zeitgleichen
tatsachlichen Speicherverbrauchs zu ermitteln,

2. sie entspricht dem niedrigeren Wert aus der tatsachlichen Netzentnahmemenge und dem zeitgleichen
tatsachlichen Speicherverbrauch in dem 15-Minuten-Intervall und

3. eine mess- und eichrechtskonforme Messung der Netzentnahme und des Speicherverbrauchs bezogen auf
jedes 15-Minuten-Intervall ist nur erforderlich, wenn nicht schon anderweitig sichergestellt ist, dass Strom
in der Hohe des niedrigeren Wertes nach Nummer 2 bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall in Ansatz
gebracht wird.

Die Strommenge, die im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 in dem Stromspeicher erzeugt in ein Netz eingespeist wird, ist
nach den folgenden MaRgaben zu bestimmen:

1. sie ist fir jedes 15-Minuten-Intervall anhand der tatsachlichen Netzeinspeisung und der zeitgleichen
tatsachlichen Speichererzeugung zu ermitteln,

2. sie entspricht dem niedrigeren Wert aus der tatsachlichen Netzeinspeisemenge und der zeitgleichen
tatsachlichen Speichererzeugung in dem 15-Minuten-Intervall und

3. eine mess- und eichrechtskonforme Messung der Netzeinspeisung und der Speichererzeugung bezogen
auf jedes 15-Minuten-Intervall ist nur erforderlich, wenn nicht schon anderweitig sichergestellt ist, dass
Strom in der H6he des niedrigeren Wertes nach Nummer 2 bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall in
Ansatz gebracht wird.

§ 46 Absatz 2 bis 5 ist nicht anzuwenden.

(4a) In Kalenderjahren, in denen fir den ins Netz eingespeisten Strom ein Zahlungsanspruch nach der
Pauschaloption nach § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3c in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Nummer 1
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes geltend gemacht wird, verringert sich der Anspruch auf Zahlung der Umlagen
fur die Netzentnahme auf Strom abweichend von den Absatzen 1 bis 4 in dem Umfang auf null, in dem fur die an
dieser Einspeisestelle eingespeiste Strommenge kein Anspruch nach § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und Absatz
3c in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes besteht, héchstens jedoch fur
die in dem Kalenderjahr aus dem Netz enthommene Strommenge.

(5) Der Anspruch auf Zahlung der Umlagen verringert sich auch fir die Netzentnahme von Strom, der zur
Erzeugung von Speichergas verbraucht wird, das in das Erdgasnetz eingespeist wird, in dem Umfang auf null,

in dem das Speichergas unter Berlcksichtigung der Anforderungen nach § 44b Absatz 4 Nummer 1 und 2 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Stromerzeugung eingesetzt und der erzeugte Strom in das Netz eingespeist
wird.
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(6) Der Anspruch auf Zahlung der Umlagen verringert sich ferner fur die Netzentnahme von Strom auf

null, der an den Betreiber eines Netzes flr die allgemeine Versorgung im Sinn des § 3 Nummer 17 des
Energiewirtschaftsgesetzes zum Ausgleich physikalisch bedingter Netzverluste als Verlustenergie nach § 10 der
Stromnetzentgeltverordnung geliefert wird.

(7) § 53 Absatz 2 ist mit der MaRgabe anzuwenden, dass die Mitteilungspflicht nach § 52 Absatz 1 bis zum 31. Mai
des Jahres zu erflllen ist, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem diese Mitteilungspflicht zu erflllen gewesen ware.

§ 22 Umlageerhebung bei elektrisch angetriebenen Warmepumpen

(1) Der Anspruch auf Zahlung der Umlagen verringert sich auf null fur die Netzentnahme von Strom, der in einer
elektrisch angetriebenen Warmepumpe verbraucht wird, wenn die Warmepumpe Uber einen eigenen Zahlpunkt
mit dem Netz verbunden ist.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Netzentnahmen zum Verbrauch durch Betreiber von elektrisch
angetriebenen Warmepumpen,
1. die ein Unternehmen in Schwierigkeiten sind oder

2. gegen die offene Rickforderungsanspriiche aufgrund eines Beschlusses der Europaischen Kommission
zur Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem europaischen
Binnenmarkt bestehen.

§ 23 Umlageerhebung bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen

(1) Der Anspruch auf Zahlung der Umlagen verringert sich auf 15 Prozent flr Unternehmen oder selbstandige
Teile eines Unternehmens fiir den selbst verbrauchten Stromanteil Gber 1 Gigawattstunde, der in einer Anlage
erzeugt wird, die ausschlieBlich Strom mit Gichtgas, Konvertergas oder Kokereigas (Kuppelgase) erzeugt, wenn
das Unternehmen

1. einer Branche nach Liste 1 der Anlage 2 zuzuordnen ist und

2. ein Energiemanagementsystem betreibt.

AusschlieBlich fur die Zwecke des Satzes 1 ist Erdgas in dem Umfang als Kuppelgas anzusehen, in dem es zur
Anfahr-, Zind- und Stutzfeuerung erforderlich ist.

(2) Im Rahmen der Mitteilung nach § 52 Absatz 2 ist zusatzlich die in der Anlage nach Absatz 1 im
vorangegangenen Kalenderjahr erzeugte Strommenge mitzuteilen.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Netzenthahmen zum Verbrauch durch Letztverbraucher,

1. die ein Unternehmen in Schwierigkeiten sind oder

2. gegen die offene Rickforderungsanspriiche aufgrund eines Beschlusses der Europaischen Kommission
zur Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem europaischen
Binnenmarkt bestehen.

§24

(weggefallen)

Abschnitt 3
Herstellung von Griunem Wasserstoff

§ 25 Umlagebefreiung bei der Herstellung von Griinem Wasserstoff

(1) Der Anspruch auf Zahlung der Umlagen verringert sich auf null fir die Netzentnahme von Strom, der zur
Herstellung von Grinem Wasserstoff unabhangig von dessen Verwendungszweck in einer Einrichtung zur
Herstellung von Grinem Wasserstoff verbraucht wird, die Gber einen eigenen Zahlpunkt mit dem Netz verbunden
ist. Satz 1 ist nicht in einem Kalenderjahr anzuwenden, in dem der Strom von einem Unternehmen oder einem
selbstandigen Teil eines Unternehmens verbraucht wird und die Umlagen flir dieses Unternehmen oder diesen
selbstandigen Teil eines Unternehmens nach Abschnitt 4 dieses Gesetzes begrenzt sind.

(2) Absatz 1 ist nur auf Einrichtungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2030 in Betrieb genommen wurden.
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(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Netzentnahmen zum Verbrauch durch Letztverbraucher,

1. die ein Unternehmen in Schwierigkeiten sind oder

2. gegen die offene Rlckforderungsanspriche aufgrund eines Beschlusses der Europaischen Kommission
zur Feststellung der Unzuldssigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem europaischen
Binnenmarkt bestehen.

§ 26 Anforderungen an Griinen Wasserstoff

Die Anforderungen an Grunen Wasserstoff werden in einer Rechtsverordnung nach § 93 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes festgelegt.

§ 27 Berichtspflicht

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz prift mégliche Auswirkungen von Einrichtungen

zur Herstellung von Grinem Wasserstoff auf das Stromnetz, insbesondere auf das Ausmal von
Netzengpasssituationen und den Bedarf an Netzreserve, und legt dem Bundestag hierzu bis zum 31. Dezember
2023 einen Bericht vor.

Abschnitt 4
Besondere Ausgleichsregelung

Unterabschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 28 Zweck des Abschnitts

Zweck dieses Abschnitts ist die Begrenzung der Hohe der zu zahlenden Umlagen

1. far stromkostenintensive Unternehmen, um ihre internationale Wettbewerbsfahigkeit zu erhalten und ihre
Abwanderung in das Ausland zu verhindern,

2. far Unternehmen bei der elektrochemischen Herstellung von Wasserstoff, um die Entwicklung von
Technologien zur Wasserstoffherstellung zu unterstitzen und eine Abwanderung der Produktion in das
Ausland zu verhindern, und

3. fur Schienenbahnen, fur Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr
und fur landseitig bezogenen Strom, der von Landstromanlagen an Seeschiffe geliefert und auf
Seeschiffen verbraucht wird, um die intermodale Wettbewerbsfahigkeit der Schienenbahnen, der
Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr und der Seeschifffahrt
sicherzustellen und zu erhalten sowie die Emissionen in Seehafen zu verringern,

soweit die Begrenzung mit dem Interesse der Gesamtheit der Stromverbraucher vereinbar ist.

§ 29 Antrag

(1) Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle begrenzt die Umlagen auf Antrag abnahmestellenbezogen

1. nach Malgabe der §§ 30 bis 35 fur den Strom, der von stromkostenintensiven Unternehmen selbst
verbraucht wird,

2. nach MalRgabe des § 36 fur den Strom, der von Unternehmen bei der elektrochemischen Herstellung von
Wasserstoff selbst verbraucht wird,

nach MalRgabe des § 37 fur den Strom, der von Schienenbahnen selbst verbraucht wird,

4, nach Mallgabe des § 38 fur den Strom, der von Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen
im Linienverkehr selbst verbraucht wird, und

5. nach Mallgabe des § 39 fur den landseitig bezogenen Strom, der von Landstromanlagen an Seeschiffe
geliefert und auf Seeschiffen verbraucht wird.

(2) Die Antragsteller miissen unbeschadet ihrer Mitteilungspflicht nach § 52 dem Bundesamt fur Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle im Rahmen der Antragstellung nach Absatz 1 mitteilen:
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1. die fur das folgende Kalenderjahr prognostizierten Strommengen, fur die die Umlagen begrenzt werden,
aufgeschlusselt nach Kalendermonaten und Abnahmestellen,
2. die fUr das folgende Kalenderjahr prognostizierten Strommengen, die an den in Nummer 1 genannten

Abnahmestellen an Dritte weitergeleitet werden,
den flr das folgende Kalenderjahr prognostizierten Héchstbetrag nach § 31 Nummer 3 und 4 und

4, die Netzbetreiber, an deren Netz die in Nummer 1 genannten Abnahmestellen unmittelbar oder mittelbar
angeschlossen sind.

(3) Die Antragsteller miissen im Rahmen der Antragstellung nach Absatz 1 bestatigen, dass

1. sie kein Unternehmen in Schwierigkeiten sind und

2. keine offenen Riickforderungsanspriiche gegen sie aufgrund eines Beschlusses der Europaischen
Kommission zur Feststellung der Unzuldssigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem
europaischen Binnenmarkt bestehen.

Die Bestatigung nach Satz 1 muss ferner eine Selbstverpflichtung des Antragstellers enthalten, jede Anderung des
Inhalts der abgegebenen Bestatigungen bis zum Abschluss des Antragsverfahrens unverziglich dem Bundesamt
fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mitzuteilen. Wenn das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Vorgaben zu Form und Inhalt der Angaben nach den Satzen 1 und 2 bereitstellt, missen diese unter Beachtung
dieser Vorgaben uUbermittelt werden.

Unterabschnitt 2
Stromkostenintensive Unternehmen

§ 30 Voraussetzungen der Begrenzung

Bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Anlage 2 zuzuordnen ist, werden die Umlagen begrenzt, wenn

1. im letzten abgeschlossenen Geschaftsjahr die voll oder anteilig umlagenpflichtige und selbst verbrauchte
Strommenge an einer Abnahmestelle, an der das Unternehmen einer Branche nach Anlage 2 zuzuordnen
ist, mehr als 1 Gigawattstunde betragen hat,

das Unternehmen ein Energiemanagementsystem betreibt und
3. das Unternehmen
a) energieeffizient ist, weil

aa) es alle wirtschaftlich durchfihrbaren MaBnahmen umgesetzt hat, die in dem
Energiemanagementsystem nach Nummer 2 konkret identifiziert worden sind,

bb) in dem Energiemanagementsystem nach Nummer 2 keine wirtschaftlich durchfihrbaren
MaBnahmen konkret identifiziert worden sind oder

cc) esin dem dem Antragsjahr vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 100 Prozent
des nach diesem Gesetz fliir das zweite dem Antragsjahr vorangegangene Jahr
gewahrten Begrenzungsbetrags fur MaBnahmen aufgewendet hat, die in dem
Energiemanagementsystem nach Nummer 2 konkret identifiziert worden sind; flir
Malnahmen, die nicht ohne eine erhebliche Unterbrechung des Produktionsablaufs
umgesetzt werden kénnen, muss die Auftragsvergabe an Dritte im Rahmen des
vorgesehenen Projektablaufs in dem dem Antragsjahr vorangegangenen Kalenderjahr
erfolgt sein; soweit die aufgewendete Investitionssumme 100 Prozent des nach
diesem Gesetz fur das zweite dem Antragsjahr vorangegangene Jahr gewahrten
Begrenzungsbetrags Ubersteigt, kann der (iberschieRBende Teil der Investitionssumme in
den folgenden vier Jahren auf die erforderliche Investitionssumme angerechnet werden;
Investitionssummen sind nicht anrechenbar, soweit sie zur Erfillung der Voraussetzungen
fur die Gewahrung einer anderen Beihilfe als der Begrenzung nach § 29 geltend gemacht
werden,

b) mindestens 30 Prozent seines Stromverbrauchs durch ungeférderten Strom aus erneuerbaren
Energien deckt oder

) Investitionen in Hohe von 50 Prozent des nach diesem Gesetz fur das zweite dem Antragsjahr
vorangegangene Jahr gewahrten Begrenzungsbetrags fur Malnahmen zur erheblichen
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Dekarbonisierung des Produktionsprozesses in entsprechender Anwendung von Buchstabe

a Doppelbuchstabe cc getatigt hat; soweit das Unternehmen einem Sektor angehért, fur

den die Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur
Festlegung EU-weiter Ubergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung

von Emissionszertifikaten gemaR Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates (ABI. L 59 vom 27.2.2019, S. 8) Produkt-Benchmarks festlegt, mussen
die MalBnahmen die Treibhausgasemissionen der von diesem Unternehmen hergestellten Produkte
auf einen Wert verringern, der deutlich unterhalb des fur diese Produkte jeweils festgelegten
Produkt-Benchmarkwertes liegt.

FuBBnote

(+++ § 30: Zur Anwendung vgl. § 34 ++4)

§ 31 Umfang der Begrenzung

Die Umlagen werden an den Abnahmestellen, an denen das Unternehmen einer Branche nach Anlage 2
zuzuordnen ist, fur den Strom, den das Unternehmen dort im Begrenzungszeitraum selbst verbraucht, wie folgt

begrenzt:

1.

Die Umlagen werden flr den Stromanteil bis einschlieBlich 1 Gigawattstunde nicht begrenzt
(Selbstbehalt); dieser Selbstbehalt muss im Begrenzungsjahr zuerst gezahlt werden.

2. Die Umlagen werden flir den Stromanteil tiber 1 Gigawattstunde begrenzt
a) bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Anlage 2 Liste 1 zuzuordnen ist, auf 15 Prozent
der Umlagen und
b) bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Anlage 2 Liste 2 zuzuordnen ist,
aa) auf 15 Prozent der Umlagen, wenn das Unternehmen im letzten abgeschlossenen
Geschaftsjahr seinen Stromverbrauch in besonderer Weise aus erneuerbaren Energien
gedeckt hat, oder
bb) im Ubrigen auf 25 Prozent der Umlagen.
3. Die nach Nummer 2 zu zahlenden Umlagen werden in Summe aller begrenzten Abnahmestellen
des Unternehmens auf hdchstens den folgenden Anteil der Bruttowertschépfung begrenzt, die das
Unternehmen im arithmetischen Mittel der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre erzielt hat:
a) 0,5 Prozent der Bruttowertschdpfung bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Anlage 2
Liste 1 zuzuordnen ist, oder
b) bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Anlage 2 Liste 2 zuzuordnen ist,
aa) 0,5 Prozent der Bruttowertschdpfung, wenn das Unternehmen im letzten abgeschlossenen
Geschaftsjahr seinen Stromverbrauch in besonderer Weise durch erneuerbare Energien
gedeckt hat, oder
bb) im Ubrigen 1 Prozent der Bruttowertschépfung.
4, Die Begrenzung nach den Nummern 2 und 3 erfolgt nur so weit, dass die von dem Unternehmen
zu zahlenden Umlagen fUr den Stromanteil Uber 1 Gigawattstunde den Wert von 0,05 Cent pro
Kilowattstunde an den Abnahmestellen nicht unterschreiten; der Selbstbehalt nach Nummer 1 bleibt
unberiihrt.
FuBBnote

(+++ § 34: Zur Anwendung vgl. § 34 +++)

§ 32 Nachweisfiihrung

Die Nachweisflihrung erfolgt

1.

fur die Voraussetzungen nach § 30 Nummer 1 und nach § 31 sowie die Bruttowertschépfung durch
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a) die Stromlieferungsvertrage und die Stromrechnungen flur das letzte abgeschlossene
Geschaftsjahr,

b) die Angabe der jeweils im letzten abgeschlossenen Geschaftsjahr aus dem Netz bezogenen und
selbst verbrauchten sowie weitergeleiteten Strommengen,

) den Prifungsvermerk eines Prufers, wenn eine Begrenzung der Umlagen nach § 31 Nummer
3 begehrt wird; dabei ist eine Aufstellung mit folgenden Angaben zu prufen und dem
Prafungsvermerk beizuflgen:

aa) Angaben zum Betriebszweck und zu der Betriebstatigkeit des Unternehmens und

bb) samtliche Bestandteile der Bruttowertschépfung auf Grundlage der nach den Vorgaben
des Handelsgesetzbuchs gepriften Jahresabschllsse flir die letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre;

auf die Prifung sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 des
Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden; in dem Prifungsvermerk ist darzulegen,

dass die dem Prifungsvermerk beigefligte Aufstellung mit hinreichender Sicherheit frei von
wesentlichen Falschangaben und Abweichungen ist; bei der Prifung der Bruttowertschdpfung ist
eine Wesentlichkeitsschwelle von 5 Prozent ausreichend,

d) den Nachweis (iber die Klassifizierung des Unternehmens durch die statistischen Amter der
Lander in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes,

Ausgabe 20084 , und die Einwilligung des Unternehmens, dass sich das Bundesamt fur Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle von den statistischen Amtern der Lander die Klassifizierung des bei ihnen
registrierten Unternehmens und seiner Betriebsstatten dbermitteln lassen kann,

e) im Fall der Deckung des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien in besonderer Weise
zusatzlich

aa) im Fall des Verbrauchs von aus dem Netz enthommenem Strom durch den Nachweis der
Entwertung von Herkunftsnachweisen fir erneuerbare Energien nach § 30 der Herkunfts-
und Regionalnachweis-Durchfihrungsverordnung oder

bb)  im Fall des Verbrauchs von Strom, der nicht aus dem Netz entnommen wurde, durch den
Nachweis der zeitgleichen Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bezogen
auf jedes 15-Minuten-Intervall; eine mess- und eichrechtskonforme Messung der Ist-
Erzeugung und des Ist-Verbrauchs bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall ist zur Erfillung
der Anforderung nach diesem Doppelbuchstaben nur erforderlich, wenn nicht schon
anderweitig sichergestellt ist, dass Strom hdchstens bis zur Hohe der tatsachlichen
Erzeugung aus erneuerbaren Energien bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall als
Verbrauch der Abnahmestelle in Ansatz gebracht wird,

fur die Voraussetzungen nach § 30 Nummer 2 durch die Angabe, dass das Unternehmen zum Ende der
Antragsfrist nach § 40 Absatz 1 lber ein gultiges DIN-EN-ISO-50001-Zertifikat, einen gultigen Eintragungs-
oder Verlangerungsbescheid der EMAS-Registrierungsstelle lber die Eintragung in das EMAS-Register oder
einen gultigen Nachweis Uber den Betrieb eines Energiemanagementsystems entsprechend DIN EN ISO
50005 oder uber die Mitgliedschaft in einem angemeldeten Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerk
verfugt,

fur die Voraussetzungen nach § 30 Nummer 3:

a) fur Buchstabe a Doppelbuchstabe aa durch eine Eigenerklarung, dass das Unternehmen alle
wirtschaftlich durchfihrbaren MaBnahmen umgesetzt hat, verbunden mit der Aufstellung der
durchgeflihrten MaRnahmen; der Inhalt dieser Eigenerklarung bedarf der Bestatigung einer
prifungsbefugten Stelle,

b) fir Buchstabe a Doppelbuchstabe bb durch eine Eigenerklarung, dass der Bericht des
Energiemanagementsystems keine wirtschaftlich durchfihrbaren MaBnahmen empfohlen hat,
verbunden mit dem Bericht des Energiemanagementsystems; der Inhalt dieser Eigenerklarung
bedarf der Bestatigung einer prufungsbefugten Stelle,

) fir Buchstabe a Doppelbuchstabe cc durch eine Eigenerklarung, dass das Unternehmen
Investitionen in dem erforderlichen Umfang getatigt hat und dass diese Investitionen nicht oder
nicht in dem geltend gemachten Umfang zur Erfullung der Voraussetzungen einer anderen
Beihilfe als der Begrenzung nach § 29 geltend gemacht werden, verbunden mit der Aufstellung
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der durchgefuhrten MaBnahmen einschlieRlich des jeweiligen Investitionsvolumens, mit dem
Bericht des Energiemanagementsystems und im Fall einer erheblichen Unterbrechung des
Produktionsablaufs durch die umzusetzenden MaRnahmen zusatzlich mit der Auftragsbestatigung
des beauftragten Dritten; der Inhalt dieser Eigenerklarung bedarf der Bestatigung einer
prufungsbefugten Stelle,

d) flr Buchstabe b durch einen Nachweis nach Nummer 1 Buchstabe e und

e) fur Buchstabe c durch eine Eigenerklarung, dass das Unternehmen Investitionen in dem
erforderlichen Umfang getatigt hat und dass diese Investitionen nicht oder nicht in dem
geltend gemachten Umfang zur Erflllung der Voraussetzungen einer anderen Beihilfe als
der Begrenzung nach § 29 geltend gemacht werden, verbunden mit der Aufstellung der
durchgeflhrten MaBnahmen einschlieBlich des jeweiligen Investitionsvolumens sowie der durch
die Durchfuhrung der MaBnahmen verringerten Treibhausgasemissionen und im Fall einer
erheblichen Unterbrechung des Produktionsablaufs durch die umzusetzenden Mallnahmen
zusatzlich mit der Auftragsbestatigung des beauftragten Dritten; der Inhalt dieser Eigenerklarung
bedarf der Bestatigung einer prafungsbefugten Stelle.

4 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189
Wiesbaden; auch zu beziehen Uiber www.destatis.de.

FuBBnote

(+++ § 32: Zur Anwendung vgl. § 33 Satz 4 +++)

(+++ § 32: Zur Anwendung vgl. § 34 +++)

(+++ § 32 Nr. 1 Buchst a und b: Zur Anwendung vgl. § 37 Abs. 6 +++)

(+++ § 32 Nr. 1 Buchst a und b: Zur Anwendung vgl. § 38 Abs. 5 Satz 1 +++)
(+++ § 32 Nr. 1 Buchst a: Zur Anwendung vgl. § 39 Abs. 2 +++)

§ 33 Nachweisfiihrung auf Basis eines gewillkiirten Rumpfgeschaftsjahres

Unternehmen, die bis zum 30. April des Antragsjahres noch Uber kein abgeschlossenes handelsrechtliches
Geschaftsjahr verfugen oder zum Zeitpunkt des Endes des letzten abgeschlossenen Geschaftsjahres keiner
Branche nach Anlage 2 zuzuordnen sind, kénnen abweichend von § 32 Nummer 1 den Antrag auf Basis eines
gewillkirten Rumpfgeschaftsjahres stellen, das mit der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken

in einer Branche nach Anlage 2 beginnt und vor Ablauf der Antragsfrist endet. Die Begrenzungsentscheidung
ergeht unter Vorbehalt des Widerrufs. Nach Vollendung des ersten abgeschlossenen Geschaftsjahres erfolgt eine
nachtragliche Uberpriifung der Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungsumfangs durch das Bundesamt
fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anhand der Daten des abgeschlossenen Geschéftsjahres. § 32 ist im Ubrigen
entsprechend anzuwenden.

FuBBnote

(+++ § 33: Zur Anwendung vgl. § 34 +++)
(+++ § 33 Satz 1 : Zur Anwendung vgl. § 37 Abs. 5 +++)
(+++ § 33 Satz 1 : Zur Anwendung vgl. § 38 Abs. 4 +++)

§ 34 Selbstandige Teile eines Unternehmens

Die §8§ 30 bis 33 sind flr selbstéandige Teile eines Unternehmens, das einer Branche nach Anlage 2 zuzuordnen
ist, entsprechend anzuwenden, wobei fir die Begrenzung nach § 31 Nummer 3 die Bruttowertschépfung des
Unternehmens malgeblich ist.

§ 35 Begriffsbhestimmungen des Unterabschnitts, Branchenzuordnung

(1) Im Sinn dieses Unterabschnitts ist

1. L~Abnahmestelle” die Summe aller rdumlich und physikalisch zusammenhangenden elektrischen
Einrichtungen einschlieBlich der Eigenversorgungsanlagen eines Unternehmens, die sich auf einem
in sich abgeschlossenen Betriebsgeldnde befinden und Uber einen oder mehrere Entnahmepunkte
mit dem Netz verbunden sind; sie muss Uber eigene Stromzahler an allen Entnahmepunkten und
Eigenversorgungsanlagen verflgen,
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2. ~Bruttowertschépfung” die Bruttowertschdpfung des Unternehmens zu Faktorkosten nach der Definition

des Statistischen Bundesamtes Fachserie 4, Reihe 4.3, Wiesbaden 20075 , ohne Abzug der Personalkosten
fur Leiharbeitsverhaltnisse, bei Unternehmen, die den Branchen mit den WZ-2008-Codes 1011 und

1012 nach Anlage 2 zuzuordnen sind, zusatzlich ohne Abzug der Kosten, die durch den Einsatz

von Selbstandigen, beispielsweise iber Werkvertrage, im Bereich der Schlachtung einschlieflich

der Zerlegung von Schlachtkérpern sowie im Bereich der Fleischverarbeitung entstehen; die durch
vorangegangene Begrenzungsentscheidungen hervorgerufenen Wirkungen bleiben bei der Berechnung
der Bruttowertschopfung auBer Betracht,

3. Lprufungsbefugte Stelle” jede Stelle, die Zertifizierungen von Energiemanagementsystemen vornehmen
darf.

(2) Fur die Zuordnung eines Unternehmens oder eines selbstandigen Teils eines Unternehmens zu den Branchen
nach Anlage 2 ist der Zeitpunkt des Endes des letzten abgeschlossenen Geschaftsjahres malgeblich.

5 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189
Wiesbaden; auch zu beziehen Uiber www.destatis.de.

Unterabschnitt 3
Herstellung von Wasserstoff

§ 36 Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen

(1) Bei Unternehmen oder selbstandigen Teilen eines Unternehmens, die der Branche mit dem WZ-2008-

Code 2011 nach Anlage 2 zuzuordnen sind und bei denen die elektrochemische Herstellung von Wasserstoff
den grélSten Beitrag zur gesamten Bruttowertschopfung des Unternehmens oder des selbstandigen Teils des
Unternehmens leistet, werden die Umlagen unabhangig vom Verwendungszweck des hergestellten Wasserstoffs
nach Unterabschnitt 2 mit der MaBgabe begrenzt, dass § 30 Nummer 1 und § 31 Nummer 1 nicht anzuwenden
sind und die Zugehdérigkeit der Abnahmestelle zu einer Branche nach Anlage 2 abweichend von § 31 nicht
erforderlich ist.

(2) § 33 Satz 1 ist auf Unternehmen und selbstandige Teile eines Unternehmens im Sinn des Absatzes 1 mit der
MaBgabe anzuwenden, dass sie abweichend von § 32 flr die Begrenzung

1. im Jahr der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken und im ersten Jahr nach der erstmaligen
Stromabnahme Prognosedaten Ubermitteln,

2. im zweiten Jahr nach der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken Daten auf der Grundlage
eines gewillkirten Rumpfgeschaftsjahres Ubermitteln,

3. im dritten Jahr nach der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken Daten fir das erste
abgeschlossene Geschaftsjahr Gbermitteln und

4, im vierten Jahr nach der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken Daten fur das erste und

zweite abgeschlossene Geschaftsjahr Gbermitteln.

Die Nachweise nach § 32 Nummer 2 und 3 Buchstabe a bis e missen im Fall des Satzes 1 erst ab dem zweiten
Jahr nach der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken erbracht werden. Die Begrenzungsentscheidung
ergeht in den Fallen der Satze 1 und 2 unter Vorbehalt des Widerrufs

1. fur das Jahr der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken riickwirkend fir den Zeitraum ab der
erstmaligen Stromabnahme und
2. fur das erste und zweite Jahr nach der erstmaligen Stromabnahme zu Produktionszwecken.

Nach Vollendung des ersten abgeschlossenen Geschaftsjahres erfolgt eine nachtragliche Uberpriifung der
Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungsumfangs durch das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
anhand der Daten des abgeschlossenen Geschaftsjahres.

Unterabschnitt 4
Verkehr

§ 37 Schienenbahnen

(1) Bei einer Schienenbahn erfolgt die Begrenzung der Umlagen nur, wenn sie nachweist, dass im letzten
abgeschlossenen Geschaftsjahr die an der betreffenden Abnahmestelle selbst verbrauchte Strommenge
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unmittelbar fir den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr verbraucht wurde und unter Ausschluss der
ruckgespeisten Energie mindestens 1 Gigawattstunde betrug.

(2) Fur eine Schienenbahn begrenzt das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle abnahmestellenbezogen
die Umlagen fir Strommengen, die 1 Gigawattstunde unter Ausschluss der riickgespeisten Strommenge
Ubersteigen und die unmittelbar fir den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr verbraucht werden, auf 10 Prozent.

(3) Abweichend von Absatz 1 kdnnen Schienenbahnen, soweit sie an einem Vergabeverfahren fur
Schienenverkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr teilgenommen haben oder teilnehmen werden,

im Kalenderjahr vor der Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromverbrauchsmengen fur das
Kalenderjahr, in dem der Fahrbetrieb aufgenommen werden wird, auf Grund der Vorgaben des Vergabeverfahrens
nachweisen; die Begrenzung nach Absatz 2 erfolgt nur fur die Schienenbahn, die in dem Vergabeverfahren den
Zuschlag erhalten hat. Die Schienenbahn, die den Zuschlag erhalten hat, kann nachweisen:

1. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromverbrauchsmengen fur das
folgende Kalenderjahr auf Grund der Vorgaben des Vergabeverfahrens und

2. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbetriebs die Summe der tatsachlichen
Stromverbrauchsmengen fur das bisherige laufende Kalenderjahr und der prognostizierten
Stromverbrauchsmengen fur das Gbrige laufende Kalenderjahr; die Prognose muss auf Grund der
Vorgaben des Vergabeverfahrens und des bisherigen tatsachlichen Stromverbrauchs erfolgen.

(4) Abweichend von Absatz 1 kénnen Schienenbahnen, die erstmals eine Schienenverkehrsleistung im
Schienenpersonenfernverkehr oder im Schienenguterverkehr erbringen werden, nachweisen:

1. im Kalenderjahr vor der Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromverbrauchsmengen fur das
Kalenderjahr, in dem der Fahrbetrieb aufgenommen werden wird,

2. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromverbrauchsmengen flr das
folgende Kalenderjahr und

3. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbetriebs die Summe der tatsachlichen
Stromverbrauchsmengen fir das bisherige laufende Kalenderjahr und der prognostizierten
Stromverbrauchsmengen flr das Ubrige laufende Kalenderjahr.

Die Begrenzungsentscheidung ergeht unter Vorbehalt der Nachprifung. Sie kann auf Grundlage einer
Nachpriifung aufgehoben oder gedndert werden. Die nachtragliche Uberpriifung der Antragsvoraussetzungen
und des Begrenzungsumfangs erfolgt nach Vollendung des Kalenderjahres, fiir das die Begrenzungsentscheidung
wirkt, durch das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anhand der Daten des abgeschlossenen
Kalenderjahres.

(5) Unbeschadet der Absatze 3 und 4 ist § 33 Satz 1 entsprechend anzuwenden.
(6) § 32 Nummer 1 Buchstabe a und b ist entsprechend anzuwenden.

(7) Im Sinn dieses Paragrafen ist

1. ~Abnahmestelle” die Summe der Verbrauchsstellen flir den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr des
Unternehmens und

2. ~Aufnahme des Fahrbetriebs” der erstmalige Verbrauch von Strom zu Fahrbetriebszwecken.

FuBBnote

(+++ § 37 Abs. 4: Zur Anwendung vgl. § 39 Abs. 3 +++)

§ 38 Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr

(1) Bei einem Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr werden die Umlagen auf
20 Prozent begrenzt, wenn es nachweist, dass im letzten abgeschlossenen Geschaftsjahr die an der betreffenden
Abnahmestelle selbst verbrauchte Strommenge unmittelbar flr den Fahrbetrieb elektrisch betriebener Busse im
Linienverkehr verbraucht wurde und unter Ausschluss der in das Netz rickgespeisten Energie mindestens 100
Megawattstunden betrug. Die Begrenzung nach Satz 1 erfolgt nur, soweit diese Begrenzung und alle sonstigen
Beihilfen, die dem Unternehmen aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember
2013 Uber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union

auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L 352/1 vom 24.12.2013) in dem Antragsjahr und in den beiden dem Antragsjahr
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vorangegangenen Steuerjahren gewahrt worden sind, den Betrag von 200 000 Euro nicht Gberschreiten. Als dem
Unternehmen gewahrte Beihilfen im Sinn dieses Absatzes gelten alle Beihilfen, die dem Unternehmen im Sinn des
Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 gewahrt werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kdnnen Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im
Linienverkehr, soweit sie an einem Vergabeverfahren flr Verkehrsleistungen im StraBenpersonenverkehr
teilgenommen haben oder teilnehmen werden, im Kalenderjahr vor der Aufnahme des Fahrbetriebs die
prognostizierten Stromverbrauchsmengen flr das Kalenderjahr, in dem der Fahrbetrieb aufgenommen werden
wird, auf Grund der Vorgaben des Vergabeverfahrens nachweisen; die Begrenzung nach Absatz 1 erfolgt nur fur
das Verkehrsunternehmen, das in dem Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten hat. Das Verkehrsunternehmen,
das den Zuschlag erhalten hat, kann nachweisen:

1. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromverbrauchsmengen fur das
folgende Kalenderjahr auf Grund der Vorgaben des Vergabeverfahrens und
2. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbetriebs die Summe der tatsachlichen

Stromverbrauchsmengen fur das bisherige laufende Kalenderjahr und der prognostizierten
Stromverbrauchsmengen fur das Ubrige laufende Kalenderjahr; die Prognose muss auf Grund der
Vorgaben des Vergabeverfahrens und des bisherigen tatsachlichen Stromverbrauchs erfolgen.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kdnnen Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im
Linienverkehr, die erstmals eine Verkehrsleistung im Linienfernverkehr erbringen werden, nachweisen:

1. im Kalenderjahr vor der Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromverbrauchsmengen fur das
Kalenderjahr, in dem der Fahrbetrieb aufgenommen werden wird,

2. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromverbrauchsmengen flr das
folgende Kalenderjahr und

3. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbetriebs die Summe der tatsachlichen

Stromverbrauchsmengen fir das bisherige laufende Kalenderjahr und der prognostizierten
Stromverbrauchsmengen flr das Ubrige laufende Kalenderjahr.

Die Begrenzungsentscheidung ergeht unter Vorbehalt der Nachprifung. Sie kann auf Grundlage einer
Nachpriifung aufgehoben oder gedndert werden. Die nachtragliche Uberpriifung der Antragsvoraussetzungen
und des Begrenzungsumfangs erfolgt nach Vollendung des Kalenderjahres, fiir das die Begrenzungsentscheidung
wirkt, durch das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anhand der Daten des abgeschlossenen
Kalenderjahres. Dieser Absatz ist ebenfalls fir Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen
anzuwenden, die erstmals eine Verkehrsleistung im Liniennahverkehr erbringen werden und nicht unter Absatz 2
fallen.

(4) Unbeschadet der Absatze 2 und 3 ist § 33 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(5) § 32 Nummer 1 Buchstabe a und b ist entsprechend anzuwenden. Die Nachweisflhrung flr die
Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfolgt durch eine Eigenerklarung, in der das Unternehmen

1. samtliche Beihilfen angibt, die ihm aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.
Dezember 2013 in den beiden dem Antragsjahr vorangegangenen Steuerjahren und im Antragsjahr bis zur
Antragstellung gewahrt worden sind,

2. sich verpflichtet, ab der Antragstellung und bis zum Ende des Jahres, in dem der Begrenzungsbescheid
ergeht, keine sonstigen Beihilfen aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.
Dezember 2013 in Anspruch zu nehmen, die den zuldssigen Gesamtbetrag aller Beihilfen aufgrund dieser
Verordnung von 200 000 Euro Ubersteigen wiirden, und

3. bestatigt, dass es keinem Férderausschluss nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013
der Kommission vom 18. Dezember 2013 unterliegt.

(6) Im Sinn dieses Paragrafen ist oder sind

1. ~Abnahmestelle” die Summe der Verbrauchsstellen fir den Fahrbetrieb im Linienverkehr des
Unternehmens,

2. L~Aufnahme des Fahrbetriebs” der erstmalige Verbrauch von Strom zu Fahrbetriebszwecken,

3. ,Busse” Obusse nach § 4 Absatz 3 des Personenbeférderungsgesetzes oder Kraftomnibusse nach § 4

Absatz 4 Nummer 2 des Personenbefdrderungsgesetzes,
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4, ~elektrisch betriebene Busse” Busse mit einem elektrischen Antrieb ohne zusatzlichen
Verbrennungsmotor,

LLinienverkehr” Linienverkehr nach § 42 des Personenbeférderungsgesetzes,

JVerkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr” Unternehmen, die in einem
genehmigten Linienverkehr Busse einsetzen.

§ 39 Landstromanlagen

(1) Bei einer Landstromanlage erfolgt die Begrenzung der Umlagen auf 20 Prozent, wenn sie nachweist, dass

1. die Landstromanlage ausschlieBlich Strom an Seeschiffe liefert,

2. die Belieferung eines Seeschiffes an dem Liegeplatz nicht dauerhaft fur einen langeren Zeitraum angelegt
ist und

3. im letzten Kalenderjahr die Strommenge, die die Landstromanlage an Seeschiffe geliefert hat und die auf

den Seeschiffen verbraucht worden ist, mehr als 100 Megawattstunden betragen hat.

(2) § 32 Nummer 1 Buchstabe a ist entsprechend anzuwenden.
(3) FUr Landstromanlagen, die erstmals Strom an Seeschiffe liefern, ist § 37 Absatz 4 entsprechend anzuwenden.

(4) Im Sinn dieses Paragrafen ist

1. LLandstromanlage” jeder Rechtstrager, der die Gesamtheit der technischen Infrastruktur betreibt, die
sich in einem raumlich zusammengehdrigen Gebiet an demselben Entnahmepunkt in oder an einem
Hafen befindet und mit der Seeschiffe den Strom fur ihr Bordnetz von Land aus beziehen kénnen; sie
muss als Abnahmestelle Uber eigene Stromzahler am Entnahmepunkt, Eigenversorgungsanlagen und
Ubergabepunkte verfiigen; neben den erforderlichen elektrotechnischen Komponenten gehéren hierzu
auch die Einhausung, die Verteiler- und Ubergabeeinrichtungen und der Anschluss an das 6ffentliche
Stromnetz,

2. LSeeschiff” von einer Klassifikationsgesellschaft als Seeschiff zugelassenes betriebenes Fahrzeug mit
Ausnahme der privaten nichtgewerblichen Schiffe.

Unterabschnitt 5
Verfahren

§ 40 Antragstellung und Entscheidungswirkung

(1) Der Antrag nach § 29 ist jeweils bis zum 30. Juni eines Jahres fiir das folgende Kalenderjahr zu stellen.
Abweichend von Satz 1 kénnen bis zum 30. September eines Jahres fir das folgende Kalenderjahr gestellt
werden:

1 Antrége nach § 33 Satz 1,

2. Antrage nach § 36,

3. Antrage nach § 37 Absatz 3 bis 5,

4 Antrage nach § 38 Absatz 2 bis 4,

5 Antrége nach § 39.

Antrage nach § 36 fUr die Begrenzung im Jahr der erstmaligen Stromentnahme zu Produktionszwecken sind bis
zum 30. September desselben Jahres zu stellen.

(2) Wird eine Begrenzung nach § 31 Nummer 3 beantragt, ist dem Antrag nach Absatz 1 der Prifungsvermerk
nach § 32 Nummer 1 Buchstabe c beizufiigen; fir diese Beifligung ist die Frist nach Absatz 1 Satz 1 eine
materielle Ausschlussfrist. Einem Antrag nach Absatz 1 mussen die Ubrigen in den §§ 30 bis 34, 36, 37, 38 oder 39
genannten Unterlagen beigeflgt werden.

(3) Wenn die Ubertragungsnetzbetreiber nach § 11 veréffentlicht haben, dass sie im folgenden Kalenderjahr

eine Umlage erheben werden, die sie im laufenden Kalenderjahr nicht erhoben haben, kénnen Antrage nach
diesem Abschnitt abweichend von den Absatzen 1 und 2 auch noch innerhalb von zwei Monaten nach der
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Veréffentlichung der Ubertragungsnetzbetreiber gestellt werden. Fiir die Beifiigung des Priifungsvermerks nach §
32 Nummer 1 Buchstabe c ist die Frist nach Satz 1 keine materielle Ausschlussfrist.

(4) Der Antrag muss elektronisch Uber das vom Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingerichtete
Portal gestellt werden. Das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wird ermachtigt, Ausnahmen von der
Pflicht zur elektronischen Antragstellung nach Satz 1 durch Allgemeinverfligung, die im Bundesanzeiger bekannt
zu machen ist, verbindlich festzulegen.

(5) Die Entscheidung ergeht mit Wirkung gegeniber der antragstellenden Person, dem Netznutzer, dem
zustandigen Netzbetreiber und dem regelverantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber. Sie wirkt jeweils fiir

das dem Antragsjahr folgende Kalenderjahr. Das Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann durch
Allgemeinverfiigung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, festlegen, ab welchem Zeitpunkt und unter
welchen Voraussetzungen die Entscheidung elektronisch erlassen werden kann.

(6) Ergeht die Begrenzungsentscheidung nach § 31 Nummer 4, sind die begrenzten Umlagen jeweils ihrer H6he
nach auszuweisen; die Hohen sind dabei so festzusetzen, dass das Verhaltnis der begrenzten Umlagen dem
Verhaltnis der unbegrenzten Umlagen im Begrenzungsjahr entspricht.

§ 41 Ubertragung von Begrenzungsbescheiden

(1) Wenn die wirtschaftliche und organisatorische Einheit einer begrenzten Abnahmestelle nahezu vollstéandig
auf ein anderes Unternehmen lbergeht, Ubertragt auf Antrag beider Unternehmen das Bundesamt fiir Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle den Begrenzungsbescheid auf das die Abnahmestelle Gbernehmende Unternehmen. Eine
Ubertragung des Begrenzungsbescheides kann nur im Umfang der Begrenzung nach § 31 Nummer 2 erfolgen.
Bereits erfolgte Zahlungen auf den Selbstbehalt nach § 31 Nummer 1 werden auf die Zahlungsverpflichtung des
Bescheidempfangers angerechnet. Die Pflicht des Gbernehmenden Unternehmens zur Zahlung der Umlagen
besteht nur dann, wenn das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle den Antrag auf Ubertragung des
Begrenzungsbescheides ablehnt. In diesem Fall beginnt die Zahlungspflicht der Umlagen ab dem Zeitpunkt der
Rechtswirksamkeit der Ubernahme der Abnahmestelle.

(2) Absatz 1 ist auf Antragsteller, die keine Unternehmen sind, entsprechend anzuwenden.

§ 42 Ricknahme der Entscheidung

Die Entscheidung nach § 29 ist mit Wirkung auch fur die Vergangenheit zuriickzunehmen, wenn bekannt wird,
dass bei ihrer Erteilung die Voraussetzungen nach diesem Gesetz nicht vorlagen.

§ 43 Auskunfts- und Betretungsrecht, Datenabgleich

(1) Zum Zweck der Prafung der gesetzlichen Voraussetzungen sind die Bediensteten des Bundesamtes flr
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und dessen Beauftragte befugt, von den fir die Beglnstigten handelnden
natdrlichen Personen fur die Prafung erforderliche Auskinfte zu verlangen, innerhalb der Ublichen Geschaftszeiten
die geschaftlichen Unterlagen einzusehen und zu prufen sowie Betriebs- und Geschaftsraume sowie die
dazugehdrigen Grundstiicke der beglnstigten Personen wahrend der Ublichen Geschaftszeiten zu betreten.

Die fur die Beglnstigten handelnden naturlichen Personen missen die verlangten Auskinfte erteilen und die
Unterlagen zur Einsichtnahme vorlegen. Zur Auskunft Verpflichtete kénnen die Auskunft auf solche Fragen
verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichnete Angehdrige der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz Uber
Ordnungswidrigkeiten aussetzen warde.

(2) Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen Verfahren anderer Behdrden betreffen, ist das Bundesamt fur
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zum Abgleich antragsrelevanter Daten berechtigt; die betroffenen Behérden sind
zur Mitwirkung verpflichtet.

§ 44 Evaluierung, Weitergabe von Daten

(1) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesamt fir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle evaluieren laufend die §§ 29 bis 43. Sie konnen sich hierbei von Dritten unterstitzen lassen.

(2) Antragsteller und Begunstigte, die eine Entscheidung nach § 29 Absatz 1 beantragen oder erhalten haben,

mussen bei der Evaluierung nach Absatz 1 mitwirken. Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann
zum Zweck der Evaluierung nach Absatz 1 Satz 1 von Antragstellern und BegUnstigten Auskunft verlangen
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1. Uber samtliche von ihnen selbst verbrauchten Strommengen, auch solche, die nicht von der
Begrenzungsentscheidung erfasst sind, um eine Grundlage fir die Entwicklung von Effizienzanforderungen
zu schaffen,

2. Uber mdgliche und umgesetzte effizienzsteigernde MaBnahmen, insbesondere Malnahmen, die durch den

Betrieb des Energiemanagementsystems zur Verbesserung der Energieeffizienz aufgezeigt wurden, und
Uber mégliche und umgesetzte Malnahmen zur Dekarbonisierung des Produktionsprozesses,

3. Uber die an Seeschiffe gelieferten Strommengen einschlieBlich der Angaben Uber Schiffstyp und
Bruttoraumzahl der belieferten Schiffe und
4, Uber weitere Informationen, die zur Evaluierung und Fortschreibung der §§ 29 bis 43 erforderlich sind.

Das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann die Art der Auskunftserteilung nach Satz 2 naher
ausgestalten.

(3) Das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, die flr die Antragsbearbeitung erhobenen
Daten und die nach Absatz 2 Satz 2 erhobenen Daten dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz
zu Zwecken der Rechts- und Fachaufsicht sowie zu Zwecken der Evaluierung und Fortschreibung der §§ 29 bis
43 in nicht personenbezogener Form zu Gibermitteln. Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Klimaschutz
darf die nach Satz 1 erlangten Daten an beauftragte Dritte zu Zwecken der Evaluierung nach Absatz 1
Ubermitteln. Daten, die Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse darstellen, dirfen an beauftragte Dritte ohne
Geheimhaltungsvereinbarung nur Ubermittelt werden, wenn ein Bezug zu dem Unternehmen nicht mehr
hergestellt werden kann.

(4) Das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, den Namen, die Branchenzuordnung, die
Postleitzahl und den Ort des begiinstigten Unternehmens und der beglinstigten Abnahmestelle zu veréffentlichen.

Abschnitt 5
Abgrenzung, Messung und Schatzung von Strommengen

§ 45 Geringfiigige Stromverbrauche Dritter

Stromverbrauche einer anderen Person sind den Stromverbrauchen des Letztverbrauchers zuzurechnen, wenn sie

1. geringfiigig sind,

2. Ublicherweise und im konkreten Fall nicht gesondert abgerechnet werden und

3. verbraucht werden
a) in den Raumlichkeiten, auf dem Grundstiick oder dem Betriebsgelande des Letztverbrauchers und
b) im Fall einer gewerblichen Nutzung zur Erbringung einer Leistung der anderen Person gegeniber

dem Letztverbraucher oder des Letztverbrauchers gegenlber der anderen Person.

§ 46 Messung und Schatzung

(1) Strommengen, flir die Umlagen zu zahlen sind, sind durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen
zu erfassen. Wenn flr Strommengen nur anteilige oder keine Umlagen zu zahlen sind, sind diese Strommengen
von Strommengen, die einer Pflicht zur Zahlung einer Umlage in anderer Héhe unterliegen, durch mess- und
eichrechtskonforme Messeinrichtungen abzugrenzen.

(2) Einer Abgrenzung von Strommengen durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen bedarf es
abweichend von Absatz 1 Satz 2 nicht, wenn

1. fur die gesamte Strommenge der innerhalb dieser Strommenge geltende hdchste Umlagesatz geltend
gemacht wird oder
2. die Abgrenzung technisch unmaglich oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist und auch eine

Abrechnung nach Nummer 1 aufgrund der Menge des privilegierten Stroms, fur den in Ermangelung der
Abgrenzung der innerhalb dieser Strommenge geltende héchste Umlagesatz anzuwenden ware, nicht
wirtschaftlich zumutbar ist.

(3) In den Fallen von Absatz 2 Nummer 2 sind die jeweiligen Strommengen durch eine Schatzung abzugrenzen.
Diese Schatzung hat in sachgerechter und in einer fir einen nicht sachverstandigen Dritten jederzeit

- Seite 25 von 44 -



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts fiir
Justiz - www.gesetze-im-internet.de

nachvollziehbaren und nachprifbaren Weise zu erfolgen. Bei der Schatzung muss sichergestellt werden, dass

auf die gesamte Strommenge nicht weniger Umlagen gezahlt werden als im Fall einer Abgrenzung durch mess-
und eichrechtskonforme Messeinrichtungen. Die Anforderung nach Satz 3 ist insbesondere erfillt, wenn bei den
jeweiligen voneinander abzugrenzenden Strommengen mit unterschiedlicher Umlagenhéhe zur Bestimmung der
Strommenge, flr die im Vergleich der h6chste Umlagesatz anzuwenden ist, die maximale Leistungsaufnahme der
betreffenden Stromverbrauchseinrichtung mit der Summe der vollen Zeitstunden des jeweiligen Kalenderjahres
multipliziert wird.

(4) Erfolgt eine Schatzung nach Absatz 3, muss die Mitteilung nach § 52 Absatz 2 um die folgenden Angaben
erganzt werden:

1. die Angabe, ob und welche Strommengen im Wege einer Schatzung abgegrenzt wurden,
2. die Héhe des jeweiligen Umlagesatzes, der flr diese Strommengen jeweils zu zahlen ist,
3. die Art, maximale Leistungsaufnahme und Anzahl der Stromverbrauchseinrichtungen, in denen die nach

Nummer 1 geschatzten Strommengen verbraucht wurden,
4, die Betreiber der nach Nummer 3 anzugebenden Stromverbrauchseinrichtungen,

in den Fallen des Absatzes 2 Nummer 2 eine nachvollziehbare Begriindung, weshalb die messtechnische
Abgrenzung technisch unméglich oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist, und

6. eine Darlegung der Methode der Schatzung, die umfassende Angaben enthalt, wie im Sinn des
Absatzes 3 Satz 3 sichergestellt wird, dass aufgrund der Schatzung auf die gesamte Strommenge
nicht weniger Umlage gezahlt wird als im Fall einer Abgrenzung durch mess- und eichrechtskonforme
Messeinrichtungen.

Sind die nach Satz 1 Nummer 3 und 4 zu tatigenden Angaben nach den Umstanden des Einzelfalls mit
unvertretbarem Aufwand verbunden oder unmadglich, genlgt insoweit die nachvollziehbare Begriindung dieser
Umstande, verbunden mit hinreichenden Angaben zur Plausibilisierung der nach Satz 1 Nummer 1 angegebenen
Strommengen. Die Netzbetreiber kénnen auf eine Ubermittiung der Angaben nach Satz 1 Nummer 3 und 4 im
Rahmen der Mitteilung nach § 52 verzichten; dabei bleibt eine Nacherhebung unbenommen.

(5) Bei der Berechnung der aus dem Netz entnommenen und selbst verbrauchten Strommengen darf unabhangig
davon, ob hierfir nach den Bestimmungen dieses Teils volle oder verringerte Umlagen zu zahlen sind,

Strom hochstens bis zu der Hohe der tatsachlichen Netzentnahme, bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall
(Zeitgleichheit von Netzentnahme und Verbrauch), bertcksichtigt werden. Eine mess- und eichrechtskonforme
Messung der Netzentnahme und des Ist-Verbrauchs, bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall, ist zur Erfillung der
Anforderung nach Satz 1 nur erforderlich, wenn nicht schon anderweitig sichergestellt ist, dass Strom héchstens
bis zur Hohe der aggregierten Netzentnahme, bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall, als selbst verbraucht in
Ansatz gebracht wird. Wenn in den Fallen von Absatz 2 Nummer 2 auch mittels einer Schatzung sichergestellt
werden kann, dass nur Strom bis zur Héhe der aggregierten Netzentnahme, bezogen auf jedes 15-Minuten-
Intervall, als selbst verbraucht in Ansatz gebracht wird, sind die Absatze 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

(6) AusschlieRBlich fur die Zwecke des Antragsverfahrens nach Abschnitt 4 dieses Teils sind die Absatze 1 bis
5 sowie § 45 flr den zu erbringenden Nachweis der aus dem Netz entnommenen und selbst verbrauchten
Strommengen mit der MaRgabe entsprechend anzuwenden, dass

1. nach Absatz 1 Satz 2 auch durch den Antragsteller selbst verbrauchte Strommengen von an Dritte
weitergeleiteten Strommengen abzugrenzen sind,

2. es nach Absatz 2 Nummer 1 keiner Abgrenzung bedarf, wenn die gesamte Strommenge vom Antragsteller
nicht als Selbstverbrauch geltend gemacht wird,

3. die Angaben nach Absatz 4 dem Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mitgeteilt werden muissen
und

4, eine Schatzung nach § 104 Absatz 10 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember

2022 geltenden Fassung nicht unter der Bedingung der Einhaltung von § 62b des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung ab dem 1. Januar 2022 steht und auch fur
Strommengen erfolgen kann, die nach dem 31. Dezember 2016 oder in dem Fall, dass das Geschaftsjahr
vom Kalenderjahr abweicht, in dem letzten abgeschlossenen Geschaftsjahr vor der Antragstellung, in
jedem Fall aber vor dem 1. Januar 2023 verbraucht wurden.

FuBBnote
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(+++ § 46 Abs. 1: Zur Anwendung vgl. § 21 Abs. 4 Satz 2 +++)
(+++ § 46 Abs. 5 Satz 1 und 2: Zur Anwendung vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 +++)

Teil 5
Kontofuhrungs-, Mitteilungs- und Veroffentlichungspflichten

Abschnitt 1
Kontofiihrung und gesonderte Buchfihrung

§ 47 Kontofiihrung und gesonderte Buchfithrung der Ubertragungsnetzbetreiber

(1) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen jeweils ein separates Bankkonto fiir die Aufgaben nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz einschlieBlich der Zahlungen nach diesem
Gesetz fuhren. Samtliche zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben nach Anlage 1 und den Teilen 3 und 4
sind Uber dieses Bankkonto abzuwickeln.

(2) Die Einnahmen und Ausgaben nach Anlage 1 und den Teilen 3 und 4 sind von den Einnahmen und Ausgaben
der sonstigen Tatigkeitsbereiche des Ubertragungsnetzbetreibers eindeutig abzugrenzen. Hierzu ist eine
gesonderte Buchflihrung einzurichten. Diese muss es ermdglichen, diejenigen Einnahmen und Ausgaben nach
Anlage 1, bei denen es sich um nicht zahlungswirksame Kosten handelt, nachvollziehbar abzuleiten. Zu den nicht
zahlungswirksamen Kosten zahlen insbesondere Abschreibungen flr Infrastruktur der Informationstechnologie
und Zuflhrungen zu Pensionsrickstellungen.

(3) Die Ubertragungsnetzbetreiber dirfen die Mittel auf ihrem separaten Bankkonto fiir die Aufgaben nach

dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach Absatz 1 Satz 1, die die Bundesrepublik Deutschland auf Grund des
Bescheides vom 9. Oktober 2020 als Zuschuss zur Absenkung der EEG-Umlage geleistet hat, auf das Konto

nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes umbuchen und zum Zweck der Vorfinanzierung des
Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Ubertragungsnetzkosten des Kalenderjahres 2023 nach MaRgabe des
§ 24b des Energiewirtschaftsgesetzes verwenden. Die Ubertragungsnetzbetreiber missen diese auf das separate
Bankkonto fur die Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach Absatz 1 Satz 1 zurtckbuchen, sobald
sie fur die Vorfinanzierung nach Satz 1 nicht mehr erforderlich sind oder flr Zwecke des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes bendtigt werden.

FuBnote

(+++ § 47 Abs. 2 Satz 1 und 2: Zur Anwendung vgl. § 48 Satz 3 +++)

§ 48 Kontofiihrung und gesonderte Buchfiihrung der Verteilernetzbetreiber

Die Verteilernetzbetreiber mussen fur Zahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz sowie fur die auszugleichenden Offshore-Anbindungskosten einschlieBlich der Zahlungen nach
diesem Gesetz jeweils separate Konten fihren. Samtliche zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben nach
Satz 1 sind Uber diese Konten abzuwickeln. § 47 Absatz 2 Satz 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 2
Mitteilungs- und Veréffentlichungspflichten

§ 49 Grundsatz

Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, Netzbetreiber, Letztverbraucher, Netznutzer und
Elektrizitatsversorgungsunternehmen mussen einander die fur den Ausgleich nach Teil 4 erforderlichen Angaben,
insbesondere die in den §§ 50 bis 52 genannten Angaben, unverziglich zur Verfigung stellen, soweit in den
nachfolgenden Bestimmungen keine abweichenden Fristen bestimmt sind. § 20 ist entsprechend anzuwenden.

§ 50 Verteilernetzbetreiber

Verteilernetzbetreiber missen ihrem vorgelagerten Ubertragungsnetzbetreiber (ibermitteln:
1. unverzuglich, nachdem sie verfligbar sind, die folgenden Angaben zusammengefasst:

a) die tatsachlich geleisteten Zahlungen fir
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aa) Strom aus erneuerbaren Energien und Grubengas nach § 19 Absatz 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder nach den Bestimmungen friherer Fassungen des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, die § 19 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entsprechen,

bb) die Bereitstellung von installierter Leistung nach § 50 in der fir die jeweilige Anlage
geltenden Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,

cc)  KWK-Strom aus Anlagen nach den §§ 6, 8a, 8b, 9 und 35 des Kraft-Warme-
Kopplungsgesetzes oder nach den Bestimmungen friherer Fassungen des Kraft-Warme-
Kopplungsgesetzes, die den genannten Bestimmungen entsprechen,

dd) die Boni nach den §§ 7a bis 7c des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,

die Héhe der vermiedenen Netzentgelte nach § 13 Absatz 2,

die Hohe der Erlése oder vermiedenen Aufwendungen aus der Verwertung des nach § 4 Absatz 2
Satz 4 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes kaufmannisch abgenommenen KWK-Stroms,

die umlagenpflichtigen Netzentnahmen und der jeweils anzuwendende Umlagensatz,

die Héhe der Einnahmen aus Zahlungen nach den §§ 52 und 55b des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes,

die Héhe der durch Aufrechnung erloschenen Forderungen sowie
die sonstigen fir den Ausgleich nach Teil 4 erforderlichen Angaben,

bis zum 31. Mai eines Jahres

a)

)

einzeln sowie zusammengefasst die Endabrechnungen fiir die Zahlungen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz und dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz fir das jeweils vorangegangene
Kalenderjahr flir jede Anlage im Sinn des § 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,
wobei § 24 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden ist, und

jede KWK-Anlage im Sinn des § 2 Nummer 14 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes unter Angabe
insbesondere, soweit einschlagig,

aa) der Nummern im Register,
bb)  der relevanten Strommengen,

cc) dervermiedenen Netzentgelte, soweit sie nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 der
Stromnetzentgeltverordnung nicht an Anlagenbetreiber gewahrt werden und nach
§ 120 des Energiewirtschaftsgesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 der
Stromnetzentgeltverordnung ermittelt worden sind, und

dd) der seit Aufnahme des Dauerbetriebs erreichten Anzahl an Vollbenutzungsstunden im Fall
von Zahlungen nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz,

zusammengefasst die Endabrechnungen fur die Umlagen flr das jeweils vorangegangene
Kalenderjahr, unter Angabe insbesondere der Netzentnahmen aus ihrem Netz insgesamt und
aufgeschlisselt nach Kategorien von Netzentnahmen, fir die eine Verringerung oder Begrenzung
der Umlagen in Anspruch genommen wurde, und

die sonstigen flr die Jahresendabrechnung des Belastungsausgleichs des vorangegangenen
Kalenderjahres erforderlichen Angaben,

bis zum 31. August eines Kalenderjahres

a)

b)

die flir das folgende Kalenderjahr prognostizierten KWK-Strommengen fur Anlagen nach den §§ 6,
9 und 35 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,

die fUr das folgende Kalenderjahr prognostizierten KWK-Strommengen fiir Anlagen nach
den §§ 8a und 8b des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes sowie die Hohe der entsprechenden
Ausschreibungszuschlage,

die fUr das folgende Kalenderjahr prognostizierten auszuzahlenden Boni nach den §§ 7a bis 7c des
Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,

die Summe der prognostizierten Netzentnahmen aus ihrem Netz,
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e) die prognostizierten umlagenpflichtigen Netzentnahmen aus ihrem Netz, fUr die sie zur
Umlageerhebung berechtigt sind, und

f) die sonstigen flr die Prognose der Umlagenhéhen und der monatlichen Abschlagszahlungen
erforderlichen Angaben.

§ 51 Ubertragungsnetzbetreiber

(1) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen auf ihrer gemeinsamen Internetseite veréffentlichen:

1. unverziglich nach ihrer Ubermittlung die Angaben nach den §§ 49, 50 und 52 einschlieBlich der Angaben
zu den unmittelbar an ihr Netz angeschlossenen Anlagen,

2. bis zum 15. September eines Kalenderjahres

a) die Angaben und die Endabrechnungen im Sinn des § 50 Nummer 1 und 2 fur Anlagen, die
unmittelbar oder mittelbar an ihr Netz angeschlossen sind,

b) die Endabrechnungen fur die Umlagen, die

aa) nach § 12 Absatz 1 unmittelbar von den Ubertragungsnetzbetreibern bei der Berechnung
der Netzentgelte als jeweils eigenstandiger Aufschlag auf die Netzentnahme erhoben
werden,

bb)  nach § 12 Absatz 2 oder Absatz 3 unmittelbar von den Ubertragungsnetzbetreibern als
eigenstandige Umlage erhoben werden,
) zusammengefasst flr jeden Verteilernetzbetreiber

aa) die Endabrechnungen nach § 50 Nummer 2 Buchstabe a sowie die Zahlungen nach § 13
Absatz 1 und

bb) die Endabrechnungen nach § 50 Nummer 2 Buchstabe b,

3. unverzuglich nach dem 30. September eines Kalenderjahres einen Bericht Uber die Ermittlung der ihnen
nach den §§ 49, 50 und 52 mitgeteilten Daten und
4, bis zum 25. Oktober eines Kalenderjahres

a) die Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs, des KWKG-Finanzierungsbedarfs und der Offshore-
Anbindungskosten und

b) den Wert des Abzugs flr Strom aus ausgefdrderten Anlagen nach § 53 Absatz 4 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes flr das folgende Kalenderjahr.

(2) Bei der Veroffentlichung nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a sind auch anzugeben:

1. die Datengrundlagen, Annahmen, Rechenwege, Berechnungen und Endwerte, die in die Ermittlung der
jeweiligen Finanzierungsbedarfe nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a eingeflossen sind, und

2. eine Prognose, wie sich der Differenzbetrag nach Anlage 1 Nummer 1.2 auf verschiedene Gruppen von
Netznutzern verteilt.

(3) Bei der Veroffentlichung nach den Absatzen 1 und 2

1. dirfen Standortangaben zu Stralle, Hausnummer, Flurstiickbezeichnungen und Geokoordinaten von
Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschlieBlich 30 Kilowatt nicht veroffentlicht werden,

2. dirfen Angaben zu Anlagenbetreibern, die natlrliche Personen sind, nicht veréffentlicht werden und

3. mussen Angaben, die im Register im Internet veroffentlicht werden, nicht verdéffentlicht werden, wenn

die Veroffentlichung unter Angabe der eindeutigen Nummern im Register erfolgt; die verbleibenden
anlagenbezogenen Angaben miuissen in Verbindung mit der Nummer im Register verdffentlicht werden.

Flr die Bestimmung der installierten Leistung nach Satz 1 Nummer 1 sind mehrere Solaranlagen als eine
Solaranlage anzusehen, wenn sie von demselben Anlagenbetreiber an demselben Standort gleichzeitig in Betrieb
genommen wurden.
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(4) Die Angaben nach den Absatzen 1 bis 3 und der Bericht nach Absatz 1 Nummer 3 missen einen sachkundigen
Dritten in die Lage versetzen, ohne weitere Informationen die jeweiligen Ermittlungen, Zahlungen und die
kaufmannisch abgenommenen Energiemengen vollstandig nachvollziehen zu kdnnen.

(5) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen die nach den Absatzen 1 und 2 zu veréffentlichenden Angaben und
den Bericht nach Absatz 1 Nummer 3 bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres vorhalten.

(6) Fiir die Zwecke des § 50 Nummer 3 teilen die Ubertragungsnetzbetreiber die nach § 57 Satz 1 Nummer 2
vom Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erhaltenen Prognosedaten dem jeweiligen Netzbetreiber
unverzuglich mit.

(7) Die Ubertragungsnetzbetreiber teilen dem Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die zur Ermittiung
der Kurzung der Zuschlagzahlungen nach § 26 Absatz 3 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes erforderlichen
Angaben auf Grundlage der gemeldeten Prognosedaten nach § 50 Nummer 3 und § 57 Satz 1 Nummer 1 und 2 bis
zum 30. September eines jeden Kalenderjahres mit, und zwar in nicht personenbezogener Form.

(8) Die nach den Absatzen 1 bis 3 verdéffentlichten Angaben dirfen zu kommerziellen und nichtkommerziellen
Zwecken verwendet werden.

§ 52 Netznutzer

(1) Netznutzer, die flir eine Netzentnahme eine Verringerung der Umlagen nach diesem Gesetz in Anspruch
nehmen wollen, missen dem zur Erhebung der Umlagen berechtigten Netzbetreiber unverziglich folgende
Angaben mitteilen:

1. die Angabe, ob und auf welcher Grundlage sich die Umlagen fiir Netzentnahmemengen an einer
bestimmten Entnahmestelle verringern,

2. die Angabe, ob es sich bei dem Letztverbraucher, zu dessen Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter
Umlagenpflicht erfolgt, um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelt,

3. die Angabe, ob gegen den Letztverbraucher, zu dessen Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter

Umlagenpflicht erfolgt, offene Rickforderungsanspriiche aufgrund eines Beschlusses der Europaischen
Kommission zur Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem
Europaischen Binnenmarkt bestehen, und

4, Anderungen, die fiir die Beurteilung, ob die Voraussetzungen einer Verringerung der Umlagen nach den
Nummern 1 bis 3 weiterhin vorliegen, relevant sind oder sein konnen, sowie der Zeitpunkt, zu dem die
Anderungen eingetreten sind.

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Angaben bereits Gbermittelt worden sind oder die Tatsachen, die mit den
Angaben Ubermittelt werden sollen, dem Netzbetreiber bereits offenkundig bekannt sind.

(2) Netznutzer, die fir eine Netzentnahme eine Verringerung der Umlagen in Anspruch nehmen wollen, missen
dem zur Erhebung der Umlagen berechtigten Netzbetreiber bis zum 31. Marz des auf die Verringerung der
Umlagen folgenden Kalenderjahres mitteilen:

1. die Entnahmestellen, an denen Netzentnahmen mit verringerten Umlagen anfallen,

2 die Letztverbraucher, zu deren Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter Umlagenpflicht erfolgt,
3. den Grund, weshalb die Umlagen verringert sind, und
4

die aus dem Netz enthommenen Strommengen jeweils aufgeschlisselt nach den Entnahmestellen,
Letztverbrauchern und Grinden nach den Nummern 1 bis 3.

Ist der Letztverbraucher, zu dessen Verbrauch die Netzentnahme erfolgt, ein Unternehmen, fiir das das
Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Umlagen nach Teil 4 Abschnitt 4 Unterabschnitt 2 fir das
jeweilige Kalenderjahr begrenzt hat, verschiebt sich die Frist nach Satz 1 auf den 31. Mai des Kalenderjahres.

(3) Netznutzer, die flir eine Netzentnahme zur Herstellung von Griinem Wasserstoff eine Verringerung der
Umlagen in Anspruch nehmen wollen, mussen im Rahmen der Mitteilung nach Absatz 2 durch Vorlage eines
Prafungsvermerks eines Priifers nachweisen:

1. den maximalen Stromverbrauch in der Einrichtung zur Herstellung von Griinem Wasserstoff im
Auslegungszustand wahrend einer Betriebsstunde unter normalen Einsatzbedingungen der maximalen
Leistungsaufnahme der Einrichtung zur Herstellung von Griinem Wasserstoff,
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2. die in dem betreffenden Kalenderjahr in der Einrichtung zur Herstellung von Grinem Wasserstoff
verbrauchte Netzentnahmemenge und

3. die Tatsache, dass fir das betreffende Kalenderjahr die Umlagen fur Strom, der von dem Betreiber der
Einrichtung selbst verbraucht wurde, nicht nach Teil 4 Abschnitt 4 dieses Gesetzes begrenzt sind.

§ 53 VerstoB gegen Mitteilungspflichten

(1) Der nach Teil 4 verringerte Anspruch auf Zahlung der Umlagen erhéht sich auf 100 Prozent, soweit die
folgenden Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig erfillt worden sind:

1. die Mitteilungspflichten nach § 52 Absatz 1 Nummer 2 und 3,

2. die Mitteilungspflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 4, soweit sie sich auf die Angaben nach § 52 Absatz 1
Nummer 2 und 3 bezieht, und

3. die Mitteilungspflichten nach § 52 Absatz 2 und 3.

(2) Der nach Teil 4 verringerte Anspruch auf Zahlung der Umlagen erhéht sich fir das jeweilige Kalenderjahr
um 20 Prozentpunkte, soweit die folgenden Mitteilungspflichten nicht spatestens bis zum 28. Februar des Jahres
erflllt werden, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem diese Mitteilungspflicht unverziglich zu erfullen gewesen
ware:

1. die Mitteilungspflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 1 und

2. die Mitteilungspflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 4, soweit sie sich auf die Angaben nach § 52 Absatz 1
Nummer 1 bezieht.

§ 54 Elektronische Ubermittlung

Die nach diesem Abschnitt mitzuteilenden Angaben mussen elektronisch Gbermittelt werden und einen
sachkundigen Dritten in die Lage versetzen, ohne weitere Informationen die Richtigkeit und Vollstandigkeit

der Ubermittelten Angaben nachvollziehen zu kénnen. Wenn derjenige, demgegeniiber die Mitteilungs- und
Informationspflichten nach diesem Abschnitt zu erfullen sind, Formularvorlagen zu Form und Inhalt der nach
diesem Abschnitt an sie zu UbermitteInden Angaben bereitstellt, missen die Angaben unter Verwendung dieser
Formularvorlagen Gbermittelt werden.

FuBBnote

(+++ § 54: Zur Anwendung vgl. Anlage 1 Nr. 8 Satz 2 +++)
(+++ § 54: Zur Anwendung vgl. § 4 Abs. 6 Satz 3 AusglMechV 2015 +++)

§ 55 Testierung

(1) Die zusammengefassten Endabrechnungen der Verteilernetzbetreiber nach § 50 Nummer 2 und die
Endabrechnung unter den Ubertragungsnetzbetreibern nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 missen durch einen Priifer
gepriift werden. Im Ubrigen kénnen die Netzbetreiber verlangen, dass die Endabrechnungen nach § 19 sowie die
hierzu erforderlichen Mitteilungen nach den §§ 49 bis 52 bei Vorlage durch einen Prifer gepruft werden. Bei der
Prifung sind zu berlcksichtigen:

1. die hdchstrichterliche Rechtsprechung,
2. Entscheidungen der Bundesnetzagentur und

3. Ergebnisse eines zwischen den Verfahrensparteien durchgefihrten Verfahrens der Clearingstelle nach
§ 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder § 32a Absatz
4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes und die Ergebnisse eines
Verfahrens der Clearingstelle nach § 81 Absatz 5 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder § 32a Absatz 5
des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes.

(2) Zu den Prifungen nach Absatz 1 muss jeweils ein gesonderter Prafungsvermerk erteilt und vorgelegt werden.
Werden die Abrechnungen nach Absatz 1 nach Erteilung des Prifvermerks gedndert, muss der Prufer, der die
urspriingliche Priifung durchgefiihrt hat, diese Unterlagen erneut priifen, soweit es die Anderung erforderlich
macht. Der Prufungsvermerk ist um das Ergebnis der Nachtragsprufung zu erganzen.
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(3) Fur Prafungen nach diesem Paragrafen sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 2 und § 323
des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

§ 56 Beihilfetransparenzpflichten

(1) Letztverbraucher, bei denen die Verringerung und Begrenzung aller Umlagen nach Teil 4 bezogen auf das
letzte Kalenderjahr 100 000 Euro oder mehr betragt, missen dem Ubertragungsnetzbetreiber bis zum 31. Juli
eines Kalenderjahres folgende Angaben mitteilen:

1. ihnren Namen und ihre Anschrift,

2. wenn zutreffend, das Handelsregister, Vereinsregister oder Genossenschaftsregister, in das sie
eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer; wenn keine Registernummer zugeteilt wurde,
ist hilfsweise, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer anzugeben,

3. die Summe der aufgrund der Verringerung oder des Entfallens der Umlagenpflicht ersparten
Umlagezahlungen in Euro und Cent, wobei eine Angabe in Spannen wie folgt gentgt: 0,1 bis 0,5, 0,5 bis 1,
1 bis 2, 2 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 30, 30 bis 60, 60 bis 100, 100 bis 250, 250 Millionen Euro oder mehr,

4, die Angabe, ob der Letztverbraucher ein Unternehmen im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und
mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung oder ein
sonstiges Unternehmen ist,

5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Letzverbraucher seinen Sitz hat, nach der Verordnung
(EG) Nr. 1059/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 Uber die Schaffung
einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten fir die Statistik (NUTS) (ABI. L 154 vom 21.6.2003,
S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der Kommission vom 8. August 2014 (ABI. L 241
vom 13.8.2014, S. 1) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und

6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letztverbraucher tatig ist, auf Ebene der NACE-Gruppe nach der
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur
Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Anderung der
Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG Uber bestimmte Bereiche
der Statistik (ABI. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Wenn die Mitteilung nach Absatz 1 Verringerungen und Begrenzungen in verschiedenen Regelzonen
betrifft, muss der Letztverbraucher eine Gesamtmitteilung an einen Ubertragungsnetzbetreiber
tatigen. Ubertragungsnetzbetreiber melden eingegangene Mitteilungen unverziiglich an andere
Ubertragungsnetzbetreiber im Bundesgebiet.

(3) Wenn die Ubertragungsnetzbetreiber ein abweichendes Verfahren zur Ubermittiung der Angaben nach Absatz
1 vorsehen und Formularvorlagen zu Form und Inhalt der Mitteilung der Angaben nach Absatz 1 bereitstellen,
mussen die Angaben unter Verwendung dieser Formularvorlagen nach dem vorgegebenen Verfahren Ubermittelt
werden.

(4) Die Ubertragungsnetzbetreiber veréffentlichen bis zum 31. Dezember eines Jahres die ihnen nach Absatz 1
mitgeteilten Angaben durch Einstellung in die Transparenzdatenbank der Europaischen Kommission.

(5) Wer zur Mitteilung nach Absatz 1 verpflichtet ist, muss dem Ubertragungsnetzbetreiber auf Verlangen
geeignete Nachweise zur Uberprifung der Angaben nach Absatz 1 vorlegen. Satz 1 ist im Verhaltnis zwischen den
Netzbetreibern entsprechend anzuwenden.

(6) Wenn Letztverbraucher in einem Kalenderjahr die nach Absatz 1 geforderten Angaben im Rahmen des
Antragsverfahrens nach Teil 4 Abschnitt 4 an das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Gbermittelt
haben, sind sie von der Mitteilungspflicht nach Absatz 1 befreit.

§ 57 Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Flr die Ermittlung der Umlagen muss das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle den
Ubertragungsnetzbetreibern die folgenden Daten mitteilen:

1. bis zum 15. September eines Kalenderjahres
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a) die zur Auszahlung fir das folgende Kalenderjahr prognostizierte Férdersumme fir Warme- und
Kaltenetze, getrennt nach Regelzonen,

b) die zur Auszahlung fir das folgende Kalenderjahr prognostizierte Férdersumme flir Warme- und
Kaltespeicher, getrennt nach Regelzonen, und

2. die von den stromkostenintensiven Unternehmen in den Antragen nach § 29 Absatz 2 abgegebenen
Prognosen unverziiglich nach Ablauf der Antragsfrist.

Bei der Meldung nach Satz 1 Nummer 1 hat das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Antrage, die
aufgrund der Begrenzung der Zuschlagssumme nach § 26 Absatz 3 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes nicht
berlcksichtigt wurden, in der Zuschlagssumme flr das jeweils nachste Kalenderjahr zu berlcksichtigen.

§ 58 Behorden der Zollverwaltung

Die Behoérden der Zollverwaltung sind verpflichtet, dem Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf
Ersuchen die fur die Berechnung der Bruttowertschépfung erforderlichen Informationen mitzuteilen.

§ 59 Information der Bundesnetzagentur

(1) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen der Bundesnetzagentur bis zum 31. Marz eines Kalenderjahres fiir die
nach § 47 zu fihrenden Bankkonten folgende Daten Ubermitteln:

1. die Einnahmen und Ausgaben des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres jeweils aufgeschlisselt nach
den einzelnen in Anlage 1 aufgefuhrten Einnahmen- und Ausgabenpositionen,

2. fur alle Viertelstunden des Vorjahres die Preise und Mengen des im bérslichen Handel beschafften oder
verauBerten Stroms.

(2) Auf Anforderung der Bundesnetzagentur sind die Ubertragungsnetzbetreiber verpflichtet,
1. die Angaben nach Absatz 1 Nummer 2 bereits vor dem 31. Marz eines Kalenderjahres zu Ubermitteln oder
2. die Kontoausziige und die Angaben der gesonderten Buchflihrung vorzulegen.

(3) Auf Aufforderung der Bundesnetzagentur sind die Verteilernetzbetreiber verpflichtet, die Kontoauszlge und
die Angaben der gesonderten Buchfiihrung vorzulegen.

(4) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen die Angaben, die sie nach § 52 erhalten, die Angaben nach § 50
Nummer 1 und die Endabrechnungen nach § 50 Nummer 2 Buchstabe a sowie die Endabrechnungen zu den
Umlagezahlungen nach § 50 Nummer 2 Buchstabe b einschlieRlich der zu ihrer Uberpriifung erforderlichen
Angaben bis zum 15. September eines Kalenderjahres der Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlegen.
Flr Verteilernetzbetreiber ist Satz 1 entsprechend mit den MalBgaben anzuwenden, dass eine Vorlagepflicht nur
auf Verlangen der Bundesnetzagentur besteht und die Frist zur Vorlage sich auf den 31. Mai eines Kalenderjahres
verschiebt. Die Daten nach diesem Absatz werden dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz von
der Bundesnetzagentur flr statistische Zwecke sowie die Evaluation dieses Gesetzes und die Berichterstattungen
nach den §§ 98 und 99 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Verfligung gestellt.

(5) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen die Angaben nach § 51 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 bis zum 25.
Oktober der Bundesnetzagentur Ubermitteln.

§ 60 Vorausschau des EEG-Finanzierungsbedarfs

(1) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen bis zum 25. Oktober eines Kalenderjahres eine Vorausschau fiir die zu
leistenden Zahlungen fir den Ausbau der erneuerbaren Energien in den folgenden funf Kalenderjahren erstellen
und veroéffentlichen. Diese Vorausschau muss mindestens eine Prognose der Entwicklung

1. der an die Anlagenbetreiber zu leistenden Zahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und
2. der Hohe der vermiedenen Netzentgelte nach § 18 der Stromnetzentgeltverordnung
enthalten.

(2) § 74 Absatz 2 und 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist entsprechend anzuwenden.

§ 61 Schatzungsbefugnis
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Werden erforderliche Angaben nach diesem Teil nicht oder nicht fristgerecht den Ubertragungsnetzbetreibern
mitgeteilt oder bestehen begriindete Zweifel an ihrer Richtigkeit, diirfen die Ubertragungsnetzbetreiber die Daten
fur die Ermittlung und Erhebung der Umlagen schatzen. Die Schatzung entbindet die Mitteilungsverpflichteten
nicht von ihrer Mitteilungspflicht. Satz 1 ist entsprechend auf Verteilernetzbetreiber anzuwenden, soweit die
Mitteilung nach diesem Teil ihnen gegenuber erfolgen muss. Die Schatzung hat in sachgerechter und in einer

fr einen nicht sachverstandigen Dritten jederzeit nachvollziehbaren und nachprufbaren Weise zu erfolgen. Sie
hat in friiheren Kalenderjahren mitgeteilte Daten angemessen zu bericksichtigen und Sicherheitszuschlage oder
Sicherheitsabschlage zugunsten der Umlagenkonten vorsehen.

Teil 6
Rechtsschutz und behordliches Verfahren

§ 62 Aufsicht durch die Bundesnetzagentur

(1) Die Bundesnetzagentur hat die Aufgabe, zu Gberwachen, dass
1. die Ubertragungsnetzbetreiber ordnungsgemaR nach den Vorgaben dieses Gesetzes

a) den EEG-Finanzierungsbedarf, den KWKG-Finanzierungsbedarf und die Umlagen ermitteln,
mitteilen, festlegen, verdffentlichen, erheben und vereinnahmen,

b) die Kontoabrechnung nach § 6 durchflihren,
) den Ausgleichsmechanismus nach Teil 4 durchfiihren und
d) die Konten nach § 47 flihren,

2. die Verteilernetzbetreiber ordnungsgemaR nach den Vorgaben dieses Gesetzes
a) die Umlagen erheben, vereinnahmen und weiterleiten,

b) die vermiedenen Netzentgelte nach § 13 Absatz 2 auszahlen, soweit sie nicht nach § 13 Absatz 3
zu saldieren sind,

C) etwaige Erldse oder vermiedene Aufwendungen aus der Verwertung des nach § 4 Absatz 2 Satz 4
des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes kaufmannisch abgenommenen Stroms weiterleiten,

d) den Ausgleichsmechanismus nach Teil 4 durchfihren und
e) die Konten nach § 48 flihren und

3. die Daten nach den §§ 49 bis 52 und nach § 59 Ubermittelt und die Daten nach § 51 Absatz 1 und 2
veroffentlicht werden.

(2) Die Bundesnetzagentur kann unter Beriicksichtigung des Ziels nach § 1 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und § 1 Absatz 1 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes treffen

1. zu den Voraussetzungen der Verringerung der Umlagen nach § 21 und zu den insoweit zu erflillenden
Anforderungen, insbesondere

a) zu dem Nachweis der Netzentnahme,
b) zu dem Nachweis der Netzeinspeisung,

) zu den Mindestanforderungen, die erflllt sein missen, um eine mess- und eichrechtskonforme
Erfassung oder Abgrenzung der relevanten Strommengen sicherzustellen, und

d) zu den Bedingungen flr eine Anwendung von § 21 Absatz 4a fur den Fall, dass die Inbetriebnahme
des Stromspeichers oder ein Wechsel in die Pauschaloption nach § 19 Absatz 3c des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes wahrend des laufenden Kalenderjahres erfolgt,

2. im Anwendungsbereich des § 25 dazu, welche Verbrauchsgerate als Einrichtungen zur Herstellung von
Grinem Wasserstoff anzusehen sind.

(3) Flr die Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sind die Bestimmungen des Teils 8 des Energiewirtschaftsgesetzes mit
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Ausnahme von § 69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91 und 95 bis 101 sowie des Abschnitts 6 entsprechend
anzuwenden. Die Befugnisse nach Satz 1 gelten gegenuber Personen, die keine Unternehmen sind, entsprechend.

§ 62a Benachrichtigung und Beteiligung der Bundesnetzagentur bei biirgerlichen
Rechtsstreitigkeiten

(1) Der Bundesgerichtshof muss die Bundesnetzagentur Gber alle blrgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die sich
aus diesem Gesetz ergeben, unterrichten. Er muss der Bundesnetzagentur auf Verlangen Abschriften von allen
Schriftsatzen, Protokollen, Verfligungen und Entscheidungen Ubersenden.

(2) Der Prasident oder die Prasidentin der Bundesnetzagentur kann, wenn er oder sie es zur Wahrung des
offentlichen Interesses als angemessen erachtet, aus den Mitgliedern der Regulierungsbehdérde eine Vertretung
bestellen, die befugt ist, dem Bundesgerichtshof schriftliche Erklarungen abzugeben, auf Tatsachen und
Beweismittel hinzuweisen, den Terminen beizuwohnen, in ihnen Ausfihrungen zu machen und Fragen an
Parteien, Zeugen und Sachverstandige zu richten. Schriftliche Erklarungen der vertretenden Personen sind den
Parteien von dem Bundesgerichtshof mitzuteilen.

§ 63 BuBgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 44 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 zuwiderhandelt oder

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 62 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils in
Verbindung mit § 65 Absatz 1 Satz 1 oder 2 oder Absatz 2 oder § 69 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1
des Energiewirtschaftsgesetzes zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbule bis zu zweihunderttausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehodrde im Sinn des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Gber Ordnungswidrigkeiten ist

1. das Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 und
2. die Bundesnetzagentur in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2.
Teil 7

Verordnungsermachtigungen, Schlusshestimmungen

§ 64 Verordnungsermachtigung zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die Positionen, die als Einnahmen oder Ausgaben nach Anlage 1 gelten, und den
anzuwendenden Zinssatz zu bestimmen.

§ 65 Verordnungsermachtigung zur Besonderen Ausgleichsregelung

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates Branchen in die Anlage 2 aufzunehmen oder aus dieser herauszunehmen, sobald
und soweit dies fur die Angleichung an Beschlisse der Europaischen Kommission erforderlich ist.

§ 66 Allgemeine Ubergangsbestimmungen

(1) Soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind die Bestimmungen des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes, der
Erneuerbare-Energien-Verordnung und der Erneuerbare-Energien-Ausfuhrungsverordnung in den am 31.
Dezember 2022 geltenden Fassungen anzuwenden fur Strom, der vor dem 1. Januar 2023

1. an einen Letztverbraucher geliefert wurde oder
2. verbraucht und nicht von einem Elektrizitatsversorgungsunternehmen geliefert wurde.

(2) Soweit nach diesem Gesetz Kontoflihrungs-, Mitteilungs- oder Veréffentlichungspflichten zu erfiillen sind,
die Uber die Kontoflhrungs-, Rechnungslegungs-, Mitteilungs- oder Verdéffentlichungspflichten des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes, der Erneuerbare-
Energien-Verordnung oder der Erneuerbare-Energien-Ausfliihrungsverordnung in den am 31. Dezember 2022
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geltenden Fassungen hinausgehen, sind diese Pflichten ab dem 1. Januar 2024 verbindlich umzusetzen. Die §§ 49
und 56 bleiben unberihrt.

(3) Bis zur Einrichtung der Konten nach Teil 5 Abschnitt 1 anfallende Einnahmen und Ausgaben nach Anlage 1 und
Teil 4 dieses Gesetzes sind nach der Einrichtung unverzuglich valutagerecht auf die Konten zu tUberfihren.

(4) Teil 3 ist mit Ausnahme von § 7 auch auf das Kalenderjahr 2022 entsprechend anzuwenden, wobei der
auszugleichende Differenzbetrag nach § 6 Absatz 1 insoweit der Saldo der Bankkonten nach § 47 Absatz 1 Satz
1 am 31. Dezember 2022 ist. Wenn nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 1 ein Anspruch der Bundesrepublik
Deutschland gegen die Ubertragungsnetzbetreiber fiir das Kalenderjahr 2022 besteht, kann der Anteil des
Zahlungsanspruchs, der sich auf Mittel bezieht, die von der Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihres
Bescheides vom 9. Oktober 2020 als Zuschuss zur Senkung der EEG-Umlage geleistet worden sind, bis zum

31. Dezember 2023 gestundet werden, um als anteilige Vorfinanzierung der Ubertragungsnetzkosten des
Kalenderjahres 2023 nach MaRgabe des § 47 Absatz 3 in Verbindung mit § 24b des Energiewirtschaftsgesetzes
verwendet zu werden. Unbeschadet der allgemeinen Bestimmungen nach Anlage 1 ist der gestundete Betrag
wahrend der Dauer der Stundung nicht zu verzinsen.

(5) Die Abschlagszahlungen auf den Anspruch nach § 6 Absatz 1 sollen im Kalenderjahr 2023 abweichend von §
7 Absatz 2 Satz 1 so bemessen werden, dass sie in diesem Jahr insgesamt dem fur dieses Jahr in dem Bescheid
nach § 3 Absatz 3a Satz 2 der Erneuerbare-Energien-Verordnung in der am 31. Dezember 2022 geltenden
Fassung entsprechen.

(6) Abweichend von § 52 Absatz 1 mussen dem zur Erhebung der Umlagen berechtigten Netzbetreiber Angaben
Uber die Verringerung der Umlagen nicht vor der Auflésung des beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalts nach
§ 68 flr die in Anspruch genommene Verringerung mitgeteilt werden.

§ 67 Ubergangs- und Hartefallbestimmungen zur Besonderen Ausgleichsregelung

(1) Abweichend von § 66 Absatz 1 sind die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-
Warme-Kopplungsgesetzes und § 17f des Energiewirtschaftsgesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden
Fassung auch anzuwenden auf Strom, der nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 2024 an eine
vom Bundesamt flr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nach den §§ 63 bis 68 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in
der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung begrenzte Abnahmestelle geliefert oder verbraucht wurde. Satz

1 ist fUr die Begrenzung der KWKG-Umlage nach § 27c des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes und der Offshore-
Netzumlage nach § 17f Absatz 5 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes in den am 31. Dezember 2022 geltenden
Fassungen flir Schienenbahnen entsprechend anzuwenden mit der MalRgabe, dass die Abnahmestelle nicht vom
Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle begrenzt sein muss.

(2) Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle begrenzt auf Antrag die Umlagen fiir den Stromanteil
Uber 1 Gigawattstunde pro begrenzter Abnahmestelle, indem es die §§ 30 bis 35, 40, 42 bis 44 nach MaBgabe der
Satze 2 bis 4 entsprechend fur Unternehmen oder selbstandige Teile eines Unternehmens anwendet, die

1. Uber eine bestandskraftige Begrenzungsentscheidung flr das Jahr 2022 oder das Jahr 2023 nach § 64 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung verfligen und

2. einer Branche nach Anlage 4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden
Fassung zuzuordnen sind.

Die Begrenzung erfolgt

1. fur die Jahre 2024 bis 2026 auf 35 Prozent der Umlagen oder héchstens 1,5 Prozent der
Bruttowertschépfung im Sinn des § 35 Absatz 1 Nummer 2,

2. fur das Jahr 2027 auf 55 Prozent der Umlagen oder hochstens 2,5 Prozent der Bruttowertschopfung im
Sinn des § 35 Absatz 1 Nummer 2 und
3. fur das Jahr 2028 auf 80 Prozent der Umlagen oder héchstens 3,5 Prozent der Bruttowertschépfung im

Sinn des § 35 Absatz 1 Nummer 2.

Bei Unternehmen, die ihren Stromverbrauch in besonderer Weise aus erneuerbaren Energien decken, erfolgt die
Begrenzung fur die Jahre 2027 und 2028 entsprechend den Werten aus Satz 2 Nummer 1. Antrage nach diesem
Absatz sind fur das Begrenzungsjahr 2024 abweichend von § 40 bis zum 30. September 2023 zu stellen.

(3) Abweichend von § 30 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc betragt der aufzuwendende Betrag
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1. 50 Prozent des nach diesem Gesetz flr das zweite dem Antragsjahr vorangegangene Jahr gewahrten
Begrenzungsbetrags im Antragsjahr 2023 und

2. 80 Prozent des nach diesem Gesetz fur das zweite dem Antragsjahr vorangegangene Jahr gewahrten
Begrenzungsbetrags im Antragsjahr 2024.

(4) In den Antragsjahren 2023 bis 2025 sind § 30 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc unter
Berucksichtigung von Absatz 3 und § 30 Nummer 3 Buchstabe ¢ auf Antrag mit der MaRgabe anzuwenden,
dass der aufzuwendende Betrag der jeweilige Anteil des aufgrund der Prognosedaten nach § 29 Absatz 2
anzunehmenden Begrenzungsbetrags ist. Abweichend von § 32 Nummer 3 Buchstabe ¢ und e erfolgt der
Nachweis durch Abgabe einer Eigenerklarung, dass das Unternehmen die Investition nach Satz 1 tatigen wird.
Hat das Unternehmen die Investition nach Satz 1 zum Ablauf des vierten auf die Eigenerklarung folgenden
Antragsjahres nicht getatigt, wird die aufgrund der Eigenerklarung gewahrte Begrenzung mit Wirkung fur die
Vergangenheit aufgehoben.

(5) In den Antragsjahren 2023 bis 2025 gilt eine Mallnahme abweichend von § 2 Nummer 22 als wirtschaftlich

durchfthrbar,

1. die bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen des Energiemanagementsystems nach héchstens
60 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer einen positiven Kapitalwert aufweist oder

2. die in einem vor dem 1. Januar 2023 eingefiihrten Energiemanagementsystem, bei dem die wirtschaftliche
Durchflihrbarkeit einer MaBnahme auf Basis der Amortisationszeitmethode bewertet wurde, mit einer
Amortisationsdauer von weniger als 60 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer ausgewiesen ist.

§ 68 Beihilfevorbehalt

§ 22, Teil 4 Abschnitt 3 und § 39 dieses Gesetzes dirfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die
Europaische Kommission und nur nach MaRgabe der Genehmigung angewandt werden.

Anlage 1 (zu § 2)

Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs und des KWKG-Finanzierungsbedarfs

(Fundstelle: BGBI. 1 2022, 1296 - 1299
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. Fulinote)

1. EEG-Finanzierungsbedarf und KWKG-Finanzierungsbedarf

1.1 Der EEG-Finanzierungsbedarf wird transparent ermittelt aus

1.1.1

1.1.2

dem Differenzbetrag zwischen den prognostizierten Einnahmen der
Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 2.3, 4.1 und 4.3 und den prognostizierten
Ausgaben der Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 3 und 5 fiir das jeweils
folgende Kalenderjahr und

dem Differenzbetrag zwischen den tatsachlichen Einnahmen der
Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 2 und 4 und den tatséachlichen Ausgaben
der Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 3 und 5 zum Zeitpunkt der
Ermittlung zuzlglich der prognostizierten weiteren Einnahmen und Ausgaben, die nach
der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs bis zum 31. Dezember des laufenden
Kalenderjahres nach diesen Nummern erwartet werden.

1.2 Der KWKG-Finanzierungsbedarf wird transparent ermittelt aus

1.2.1

1.2.2

dem Differenzbetrag zwischen den prognostizierten Einnahmen der
Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 2.3 und 6.1 und den prognostizierten
Ausgaben der Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 3 und 7 fiir das jeweils
folgende Kalenderjahr und

dem Differenzbetrag zwischen den tatsachlichen Einnahmen der
Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 2 und 6 und den tatsachlichen Ausgaben
der Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern 3 und 7 zum Zeitpunkt der Ermittlung
zuzuglich der prognostizierten weiteren Einnahmen und Ausgaben, die nach der
Ermittlung des KWKG-Finanzierungsbedarfs bis zum 31. Dezember des laufenden
Kalenderjahres nach diesen Nummern erwartet werden.
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Der EEG-Finanzierungsbedarf und der KWKG-Finanzierungsbedarf mussen jederzeit voneinander
abgegrenzt werden. Einnahmen nach Nummer 2 und Ausgaben nach Nummer 3 sind bei der
Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs nur zu berlcksichtigen, soweit sie auf dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz beruhen. Einnahmen nach Nummer 2 und Ausgaben nach Nummer 3 sind bei
der Ermittlung des KWKG-Finanzierungsbedarfs nur zu bertcksichtigen, soweit sie auf dem Kraft-
Warme-Kopplungsgesetz beruhen.

2. Allgemeine Einnahmen
Allgemeine Einnahmen sind

2.1

2.2

2.3

2.4

Zahlungen von Umlagen; dies umfasst auch Zahlungen der EEG-Umlage nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz in den vor dem 1. Januar 2023 geltenden Fassungen,

positive Differenzbetrage zwischen der jeweiligen Umlage in der vereinnahmten Héhe und der
zulassigen Hohe sowie darauf nach Nummer 12 Satz 1 entfallende Zinsen,

Erldse aus Rickforderungsanspriichen entsprechend den Vorgaben nach § 18 Absatz 1
oder auf Grund von nachtraglichen Korrekturen nach § 20 und aus Zahlungsansprichen der
Ubertragungsnetzbetreiber nach § 19 Absatz 2 und

positive Differenzbetrage aus Zinsen nach Nummer 12.

3. Allgemeine Ausgaben
Allgemeine Ausgaben sind

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

negative Differenzbetrage zwischen der jeweiligen Umlage in der vereinnahmten H6he und der
zuldssigen Hohe sowie darauf nach Nummer 12 Satz 1 entfallende Zinsen,

Zahlungen auf Grund von nachtraglichen Korrekturen nach § 20,
Rickzahlungen der Ubertragungsnetzbetreiber nach § 19 Absatz 2,
negative Differenzbetrage aus Zinsen nach Nummer 12 und

folgende Positionen, soweit sie jeweils zur Erfullung der Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz oder dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz oder diesem Gesetz erforderlich sind:

3.5.1 notwendige Kosten flr die Bérsenzulassung und Handelsanbindung,

3.5.2  notwendige Kosten der Transaktionen fir die Erfassung der Ist-Werte, die Abrechnung
und den Ausgleich nach § 15,

3.5.3 notwendige Kosten flr die IT-Infrastruktur, das Personal und Dienstleistungen,
3.5.4 notwendige Kosten flr die Ermittlung der Umlagen nach § 10,

3.5.5 notwendige Zahlungen von Zinsen zur Finanzierung von Differenzbetragen im Sinn von
Nummer 12 Satz 1, soweit der tatsachlich angefallene Soll-Zinssatz den in Nummer 12
Satz 2 vorgesehenen Zinssatz Ubersteigt,

3.5.6  notwendige Kosten fur Differenzen zwischen den nach Nummer 12 Satz 2 anzusetzenden

Ertrdgen aus Haben-Zinsen und den tatsachlich angefallenen Ertragen aus Haben-Zinsen
und

3.5.7 notwendige Zahlungen fur die Bereitstellung von Kreditlinien zur Finanzierung von
Differenzbetragen im Sinn von Nummer 12 Satz 1.

Besondere Einnahmen bei der Férderung erneuerbarer Energien

Besondere Einnahmen bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs sind

4.1
4.2

4.3

Erldse aus der Vermarktung nach § 2 der Erneuerbare-Energien-Verordnung,

Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland an die Ubertragungsnetzbetreiber nach den §§ 6 und
7 sowie § 3 Absatz 3 Nummer 3a der Erneuerbare-Energien-Verordnung in der am 31. Dezember
2022 geltenden Fassung,

Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland an die Ubertragungsnetzbetreiber zur Finanzierung
der Anschlussférderung von Gullekleinanlagen nach Abschnitt 3a der Erneuerbare-Energien-
Verordnung,
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4.4 Zahlungen nach § 13 Absatz 2, soweit die Saldierung nach § 13 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes flr den Ubertragungsnetzbetreiber einen positiven Saldo ergeben hat,

4.5 Erlése aus der Abrechnung der Ausgleichsenergie flr den EEG-Bilanzkreis nach § 11 der
Stromnetzzugangsverordnung,

4.6  Erlése auf Grund einer Rechtsverordnung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem
Windenergie-auf-See-Gesetz, die in der Rechtsverordnung als Einnahmen im Sinn dieser Anlage
benannt werden,

4.7 Zahlungen nach § 55 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und § 82 des Windenergie-auf-See-
Gesetzes,

4.8 Zahlungen nach § 38d Absatz 5 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,
4.9  Zahlungen nach den §§ 52 und 55b des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und

4,10  Rlckzahlungen der nach Nummer 5.9 geleisteten Zahlungen auf das Bankkonto nach § 47 Absatz
1 Satz 1 fr die Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Besondere Ausgaben bei der Forderung erneuerbarer Energien
Besondere Ausgaben bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs sind

5.1 Zahlungen nach den §§ 19 und 50 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und nach den
entsprechenden Bestimmungen in frGheren Fassungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, soweit
diese Bestimmungen Ubergangsweise nach § 100 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder nach §
12a der Erneuerbare-Energien-Verordnung fortgelten,

5.2 Ausgaben auf Grund einer Rechtsverordnung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem
Windenergie-auf-See-Gesetz, die in der Rechtsverordnung als Ausgaben im Sinn dieser Anlage
benannt werden,

5.3 notwendige Kosten der Ubertragungsnetzbetreiber fiir den untertagigen Ausgleich,

5.4 notwendige Kosten der Ubertragungsnetzbetreiber aus der Abrechnung der Ausgleichsenergie fir
den EEG-Bilanzkreis,

5.5 notwendige Kosten fir die Erstellung von Prognosen flr die Vermarktung nach § 2 der Erneuerbare-
Energien-Verordnung und flr die Erstellung der EEG-Vorausschau nach § 74 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes,

5.6 geleistete Erstattungen nach § 6 Absatz 5 oder § 38d Absatz 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,

5.7 Bonuszahlungen nach § 3 Absatz 5 bis 7 der Erneuerbare-Energien-Verordnung,

5.8 die an die Bundesnetzagentur erstatteten Sachmittel fir den Betrieb, die Erhaltung und die
Weiterentwicklung des Registers nach § 111e Absatz 7 des Energiewirtschaftsgesetzes,

5.9 Zahlungen von dem Bankkonto fur die Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach §
47 Absatz 1 Satz 1 auf das Konto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes zur
Vorfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Ubertragungsnetzkosten nach §
24b des Energiewirtschaftsgesetzes und

5.10 die aufgrund von § 49d Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes an den Betreiber des
Registers im Sinne von § 49d Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes erstatteten
Personal- und Sachmittel, die fUr den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung dieses
Registers erforderlich sind.

Besondere Einnahmen bei der Férderung der Kraft-Warme-Kopplung
Besondere Einnahmen bei der Ermittlung des KWKG-Finanzierungsbedarfs sind

6.1 nach § 14 weitergereichte Erlése oder Aufwendungen aus der Verwertung des kaufmannisch
abgenommenen KWK-Stroms nach § 4 Absatz 2 Satz 4 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes und

6.2 Zahlungen nach § 21 der KWK-Ausschreibungsverordnung.

Besondere Ausgaben bei der Férderung der Kraft-Warme-Kopplung
Besondere Ausgaben bei der Ermittlung des KWKG-Finanzierungsbedarfs sind

7.1  Zahlungen nach den §§ 6, 8a, 8b, 9 und 35 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,
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7.2 Zahlungen nach den §§ 7a bis 7c des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes,
7.3 Zahlungen nach den §§ 18 bis 25 und 35 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes und

7.4  Zahlungen nach den entsprechenden Bestimmungen in friheren Fassungen des Kraft-Warme-
Kopplungsgesetzes, soweit diese Bestimmungen Gbergangsweise nach § 35 des Kraft-Warme-
Kopplungsgesetzes fortgelten.

Ausgabennachweis

Bevor bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs oder des KWKG-Finanzierungsbedarfs Ausgaben
nach den Nummern 3.5.5, 3.5.6 und 3.5.7 angesetzt werden, ist der Bundesnetzagentur rechtzeitig die
Richtigkeit und Notwendigkeit dieser Positionen nachzuweisen. § 54 ist entsprechend anzuwenden. Die
Nachweispflicht umfasst insbesondere die Ubermittiung der den Ausgaben zugrunde liegenden Vertrage
einschlieBlich aller fir die wirtschaftliche Bewertung wesentlichen Angaben. Zu den wesentlichen Angaben
zahlen insbesondere die Kreditlinie, die Zinssatzh6he, die Konditionen der Bereitstellungsprovision, der
Anwendungsbereich, die Laufzeit, die Zeiten und Héhe der Inanspruchnahme, Kiindigungsregelungen und
Sicherheiten. Es ist sicherzustellen und nachzuweisen, dass die geltend gemachten Vertrage ausschlieBlich
der Verzinsung und Finanzierung von Differenzbetragen nach Nummer 12 Satz 1 dienen. Auf Aufforderung
der Bundesnetzagentur hat der Ubertragungsnetzbetreiber seine sonstigen Vertragsbeziehungen, die der
Verzinsung oder Finanzierung dienen, einschlieBlich der fiir die wirtschaftliche Bewertung wesentlichen
Angaben nachzuweisen und die entsprechenden Vertrage vorzulegen.

Abgrenzung von Einnahmen und Ausgaben

9.1 Beider Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs sind die Einnahmen und Ausgaben flr die
Vermarktung des nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verglteten Stroms aus ausgeférderten Anlagen einschliefSlich
der Zahlungen flr diesen Strom eindeutig von den sonstigen Einnahmen und Ausgaben nach
den Nummern 2, 3, 4 und 5 abzugrenzen. Die eindeutige Abgrenzung nach Satz 1 ist durch eine
gesonderte Buchfuihrung zu gewahrleisten.

9.2 Die nach Nummer 9.1 abgegrenzten Einnahmen und Ausgaben dirfen bei der Ermittlung des EEG-
Finanzierungsbedarfs nicht bertcksichtigt werden.

9.3 Bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs ermitteln die Ubertragungsnetzbetreiber den
Wert des Abzugs fir Strom aus ausgeférderten Anlagen nach § 53 Absatz 4 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in entsprechender Anwendung der Bestimmungen nach dieser Anlage. Dabei ist
der Wert des Abzugs so zu bestimmen, dass sich die nach Nummer 9.2 bei der Ermittlung des EEG-
Finanzierungsbedarfs nicht berticksichtigten Einnahmen und Ausgaben ausgleichen.

9.4 Soweit der Jahresmarktwert fir ausgeférderte Anlagen im Sinn des § 3 Nummer 3a des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 10 Cent pro Kilowattstunde Ubersteigt, missen die
Ubertragungsnetzbetreiber die dariiber hinausgehenden Einnahmen aus der Vermarktung des
Stroms aus diesen Anlagen zum Ausgleich des EEG-Finanzierungsbedarfs verwenden; die Nummern
9.1 bis 9.3 sind insoweit nicht anzuwenden.

9.5 Einnahmen und Ausgaben, die bereits im Rahmen der Bestimmung der Erlésobergrenzen nach §
4 Absatz 2 der Anreizregulierungsverordnung oder einer spateren Anderung der Erlésobergrenzen
Berucksichtigung gefunden haben, sind bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs
und des KWKG-Finanzierungsbedarfs nicht anzusetzen. Hiervon ausgenommen sind
Einnahmen und Ausgaben, soweit sie auf Grund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des
Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes, des Strompreisbremsegesetzes in Verbindung mit § 24b des
Energiewirtschaftsgesetzes oder dieses Gesetzes zusatzlich entstehen. Zusatzliche Einnahmen und
Ausgaben im Sinn des Satzes 2 sind gegenlber der Bundesnetzagentur nachzuweisen.

9.6 Soweit die Entscheidung der Bundesnetzagentur eine anderweitige Abhilfemanahme fur
die Berucksichtigung der Differenzbetrage nach den Nummern 2.2 und 3.1 vorsieht, sind
diese Differenzbetrage nicht als Einnahmen und Ausgaben im Sinn der Nummern 2.2 und 3.1
zu berlcksichtigen und nicht nach Nummer 12 zu verzinsen. Soweit die Entscheidung der
Bundesnetzagentur anschliefend geandert oder aufgehoben wird, sind Differenzbetrage zwischen
Zahlungen nach Teil 3 oder der Umlage in der vereinnahmten H6he einschlieBlich ihrer Verzinsung
nach Nummer 12 und der nach bestandskraftiger Entscheidung mafBgeblichen Hohe als Einnahmen
und Ausgaben im Sinn der Nummern 2.2 und 3.1 zu berlcksichtigen. Satz 2 ist auch anzuwenden
auf die EEG-Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in den vor dem 1. Januar 2023
geltenden Fassungen.
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Liquiditatsreserve fiir EEG-Finanzierungsbedarf

Die Ubertragungsnetzbetreiber kénnen bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs hinsichtlich der
Prognose der Einnahmen und Ausgaben nach Nummer 1.1.1 zusatzlich eine Liquiditatsreserve vorsehen.
Sehen die Ubertragungsnetzbetreiber eine Liquidititsreserve nach Satz 1 vor, werden die nach Nummer
9.1 abgegrenzten Einnahmen und Ausgaben bei der Ermittlung des Differenzbetrages nach Nummer 1.1.1
nicht bertcksichtigt. Die Liquiditatsreserve darf 10 Prozent des Differenzbetrages nach Nummer 1.1.1
nicht Uberschreiten.

Anforderungen an Prognosen

Die Prognosen fur den EEG-Finanzierungsbedarf sind nach dem Stand von Wissenschaft und

Technik zu erstellen. Fir die Prognose der Einnahmen nach Nummer 4.1 ist, soweit sie fir den EEG-
Finanzierungsbedarf bertcksichtigt werden, der Durchschnitt der téaglichen Abrechnungspreise fir das
24-Stunden-Jahresprodukt flr die deutsche Preiszone an einer Strombdrse fur das folgende Kalenderjahr
zugrunde zu legen. MaRgeblich ist dabei der Handelszeitraum vom 16. Juni bis zum 15. September des
laufenden Kalenderjahres. Wenn ein Abrechnungspreis fur das Jahresprodukt nach Satz 2 an mehreren
Strombdrsen vorliegt, ist der Durchschnitt des taglichen Abrechnungspreises an diesen Strombérsen flr
das Produkt, gewichtet nach dem taglichen Handelsvolumen fir das Produkt, flr die deutsche Preiszone
als taglicher Abrechnungspreis zugrunde zu legen. Bei der Ermittiung des taglichen Abrechnungspreises
nach Satz 4 sind nur Produkte von Strombérsen zu beriicksichtigen, die die Ubertragungsnetzbetreiber
kennen oder kennen mussen und deren tagliche Abrechnungspreise und tagliches Handelsvolumen von
den Ubertragungsnetzbetreibern mit angemessenem Aufwand abgerufen werden kénnen.

Verzinsung

Differenzbetrage zwischen Einnahmen und Ausgaben sowie Differenzbetrage zwischen der

jeweiligen Umlage in der vereinnahmten Héhe und der zulassigen Hohe sind ab dem Zeitpunkt ihrer
Vereinnahmung zu verzinsen. Der Zinssatz betragt fur den Kalendermonat 0,3 Prozentpunkte Uber

dem Monatsdurchschnitt des Euro-Interbank-Offered-Rate-Satzes (Euribor) flr die Beschaffung von
Einmonatsgeld von ersten Adressen in den Teilnehmerstaaten der Europaischen Wahrungsunion mit einer
Laufzeit von einem Monat. Soweit der tatsachliche Zinssatz den Zinssatz nach Satz 2 Ubersteigt, sind auch
diese Zinseinnahmen als Einnahmen nach Nummer 2.4 anzusehen.

Anlage 2 (zu § 31)
Stromkosten- oder handelsintensive Branchen

(Fundstelle: BGBI. 1 2022, 1300 - 1303)

Liste 1: Wirtschaftszweige mit erheblichem Verlagerungsrisiko

6 WZ 2008 - Bezeichnung

WZ2-2008-Code (a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

510 Steinkohlenbergbau

620 Gewinnung von Erdgas

710 Eisenerzbergbau

729 Sonstiger NE-Metallerzbergbau

811 Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide
und Schiefer

891 Bergbau auf chemische und Dingemittelminerale

893 Gewinnung von Salz

899 Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.

1020 Fischverarbeitung

1031 Kartoffelverarbeitung

1032 Herstellung von Frucht- und Gemiusesaften

1039 Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemduse

1041 Herstellung von Olen und Fetten (ohne Margarine und ahnliche Nahrungsfette)

1062 Herstellung von Starke und Starkeerzeugnissen
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Liste 1: Wirtschaftszweige mit erheblichem Verlagerungsrisiko

WZ-2008-Code®

WZ 2008 - Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

1081 Herstellung von Zucker

1086 Herstellung von homogenisierten und didtetischen Nahrungsmitteln

1104 Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen

1106 Herstellung von Malz

1310 Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei

1320 Weberei

1330 Veredlung von Textilien und Bekleidung

1391 Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff

1393 Herstellung von Teppichen

1394 Herstellung von Seilerwaren

1395 Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)

1396 Herstellung von technischen Textilien

1411 Herstellung von Lederbekleidung

1431 Herstellung von Strumpfwaren

1511 Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Farben von Fellen

1610 Sage-, Hobel- und Holzimpragnierwerke

1621 Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten

1622 Herstellung von Parketttafeln

1629 Herstellung von Holzwaren a. n. g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Mdbel)

1711 Herstellung von Holz- und Zellstoff

1712 Herstellung von Papier, Karton und Pappe

1722 Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier
und Pappe

1724 Herstellung von Tapeten

1920 Mineralélverarbeitung

2011 Herstellung von Industriegasen

2012 Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten

2013 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien

2014 Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien

2015 Herstellung von Dingemitteln und Stickstoffverbindungen

2016 Herstellung von Kunststoffen in Primarformen

2017 Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primarformen

2059 Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g.

2060 Herstellung von Chemiefasern

2110 Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen

2211 Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen

2219 Herstellung von sonstigen Gummiwaren

2221 Herstellung von Platten, Folien, Schlduchen und Profilen aus Kunststoffen
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Liste 1: Wirtschaftszweige mit erheblichem Verlagerungsrisiko

WZ-2008-Code®

WZ 2008 - Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

2222 Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen

2229 Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren

2311 Herstellung von Flachglas

2312 Veredlung und Bearbeitung von Flachglas

2313 Herstellung von Hohlglas

2314 Herstellung von Glasfasern und Waren daraus

2319 Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschlieBlich
technischen Glaswaren

2320 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren

2331 Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten

2342 Herstellung von Sanitarkeramik

2343 Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik

2344 Herstellung von keramischen Erzeugnissen flr sonstige technische Zwecke

2349 Herstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen

2351 Herstellung von Zement

2391 Herstellung von Schleifkérpern und Schleifmitteln auf Unterlage

2399 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.

2410 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen

2420 Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und
Rohrverbindungsstiicken aus Stahl

2431 Herstellung von Blankstahl

2432 Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm

2434 Herstellung von kaltgezogenem Draht

2442 Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium

2443 Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn

2444 Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer

2445 Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen

2446 Aufbereitung von Kernbrennstoffen

2451 EisengieBereien

2550 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und
pulvermetallurgischen Erzeugnissen

2561 Oberflachenveredlung und Warmebehandlung

2571 Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen

2593 Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn

2594 Herstellung von Schrauben und Nieten

2611 Herstellung von elektronischen Bauelementen

2720 Herstellung von Batterien und Akkumulatoren

2731 Herstellung von Glasfaserkabeln
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Liste 1: Wirtschaftszweige mit erheblichem Verlagerungsrisiko

WZ-2008-Code6 (a. n. gyv:az:gesr;v:ietizgei:i[::\:r;]genannt)
2732 Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drahten und Kabeln
2790 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausristungen und Geraten a. n. g.
2815 Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnradern und Antriebselementen
3091 Herstellung von Kraftradern
3099 Herstellung von sonstigen Fahrzeugen a. n. g.
6 Amtlicher Hinweis: Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008.

Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden; auch zu
beziehen Uber www.destatis.de.

Liste 2: Wirtschaftszweige mit Verlagerungsrisiko

WZ-2008-Code

WZ 2008 - Bezeichnung
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

1011 Schlachten (ohne Schlachten von Geflugel)

1012 Schlachten von Geflugel

1042 Herstellung von Margarine u. a. Nahrungsfetten

1051 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis)

1061 Mahl- und Schalmuihlen

1072 Herstellung von Dauerbackwaren

1073 Herstellung von Teigwaren

1082 Herstellung von SiBwaren (ohne Dauerbackwaren)

1085 Herstellung von Fertiggerichten

1089 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.

1091 Herstellung von Futtermitteln fr Nutztiere

1092 Herstellung von Futtermitteln fur sonstige Tiere

1107 Herstellung von Erfrischungsgetranken; Gewinnung natirlicher Mineralwasser
1723 Herstellung von Schreibwaren und Birobedarf aus Papier, Karton und Pappe
1729 Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe

2051 Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen

2052 Herstellung von Klebstoffen

2332 Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik

2352 Herstellung von Kalk und gebranntem Gips

2365 Herstellung von Faserzementwaren

2452 StahlgielRereien

2453 Leichtmetallgiellereien

2591 Herstellung von Fassern, Trommeln, Dosen, Eimern u. a. Behaltern aus Metall
2592 Herstellung von Verpackungen und Verschllissen aus Eisen, Stahl und NE-Metall
2932 Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehor fur Kraftwagen

- Seite 44 von 44 -




	Gesetz zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch Zahlungen des Bundes und Erhebung von Umlagen (Energiefinanzierungsgesetz - EnFG)
	Fußnote
	Inhaltsübersicht 
	Teil 1Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Zweck des Gesetzes
	§ 2 Begriffsbestimmungen
	§ 3 Sorgfaltsmaßstab

	Teil 2Ermittlung der Finanzierungsbedarfe
	§ 4 Ermittlung und Mitteilung der Finanzierungsbedarfe
	§ 5 Beweislast

	Teil 3Ausgleich durch Zahlungen des Bundes
	§ 6 Ausgleichsanspruch
	Fußnote

	§ 7 Abschlagszahlungen
	§ 8 Ausgleich der Anschlussförderung der Güllekleinanlagen
	§ 9 Öffentlich-rechtliche Verträge

	Teil 4Ausgleich durch Erhebung von Umlagen und weiterer Ausgleichsmechanismus
	Abschnitt 1Ermittlung und Erhebung von Umlagen, Ausgleichsmechanismus
	§ 10 Ermittlung von Umlagen
	§ 11 Veröffentlichung von Umlagen
	§ 12 Erhebung von Umlagen
	§ 13 Ausgleich von Finanzierungsbedarfen zwischen Verteilernetzbetreibern und Übertragungsnetzbetreibern
	§ 14 Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern
	§ 15 Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern
	§ 16 Abschlagszahlungen
	§ 17 Forderungseinwände und Aufrechnung
	§ 18 Rückforderung, Verzugszinsen
	§ 19 Jahresendabrechnung
	§ 20 Nachträgliche Korrekturen
	Fußnote


	Abschnitt 2Erhebung von Umlagen in Sonderfällen
	§ 21 Umlageerhebung bei Stromspeichern und Verlustenergie
	§ 22 Umlageerhebung bei elektrisch angetriebenen Wärmepumpen
	§ 23 Umlageerhebung bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen
	§ 24 

	Abschnitt 3Herstellung von Grünem Wasserstoff
	§ 25 Umlagebefreiung bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff
	§ 26 Anforderungen an Grünen Wasserstoff
	§ 27 Berichtspflicht

	Abschnitt 4Besondere Ausgleichsregelung
	Unterabschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
	§ 28 Zweck des Abschnitts
	§ 29 Antrag

	Unterabschnitt 2Stromkostenintensive Unternehmen
	§ 30 Voraussetzungen der Begrenzung
	Fußnote

	§ 31 Umfang der Begrenzung
	Fußnote

	§ 32 Nachweisführung
	Fußnote

	§ 33 Nachweisführung auf Basis eines gewillkürten Rumpfgeschäftsjahres
	Fußnote

	§ 34 Selbständige Teile eines Unternehmens
	§ 35 Begriffsbestimmungen des Unterabschnitts, Branchenzuordnung

	Unterabschnitt 3Herstellung von Wasserstoff
	§ 36 Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen

	Unterabschnitt 4Verkehr
	§ 37 Schienenbahnen
	Fußnote

	§ 38 Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr
	§ 39 Landstromanlagen

	Unterabschnitt 5Verfahren
	§ 40 Antragstellung und Entscheidungswirkung
	§ 41 Übertragung von Begrenzungsbescheiden
	§ 42 Rücknahme der Entscheidung
	§ 43 Auskunfts- und Betretungsrecht, Datenabgleich
	§ 44 Evaluierung, Weitergabe von Daten

	Abschnitt 5Abgrenzung, Messung und Schätzung von Strommengen
	§ 45 Geringfügige Stromverbräuche Dritter
	§ 46 Messung und Schätzung
	Fußnote


	Teil 5Kontoführungs-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten
	Abschnitt 1Kontoführung und gesonderte Buchführung
	§ 47 Kontoführung und gesonderte Buchführung der Übertragungsnetzbetreiber
	Fußnote

	§ 48 Kontoführung und gesonderte Buchführung der Verteilernetzbetreiber

	Abschnitt 2Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten
	§ 49 Grundsatz
	§ 50 Verteilernetzbetreiber
	§ 51 Übertragungsnetzbetreiber
	§ 52 Netznutzer
	§ 53 Verstoß gegen Mitteilungspflichten
	§ 54 Elektronische Übermittlung
	Fußnote

	§ 55 Testierung
	§ 56 Beihilfetransparenzpflichten
	§ 57 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
	§ 58 Behörden der Zollverwaltung
	§ 59 Information der Bundesnetzagentur
	§ 60 Vorausschau des EEG-Finanzierungsbedarfs
	§ 61 Schätzungsbefugnis

	Teil 6Rechtsschutz und behördliches Verfahren
	§ 62 Aufsicht durch die Bundesnetzagentur
	§ 62a Benachrichtigung und Beteiligung der Bundesnetzagentur bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
	§ 63 Bußgeldvorschriften

	Teil 7Verordnungsermächtigungen, Schlussbestimmungen
	§ 64 Verordnungsermächtigung zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs
	§ 65 Verordnungsermächtigung zur Besonderen Ausgleichsregelung
	§ 66 Allgemeine Übergangsbestimmungen
	§ 67 Übergangs- und Härtefallbestimmungen zur Besonderen Ausgleichsregelung
	§ 68 Beihilfevorbehalt
	Anlage 1 (zu § 2)Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs und des KWKG-Finanzierungsbedarfs
	Anlage 2 (zu § 31)Stromkosten- oder handelsintensive Branchen



